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Die vorliegende Studie bietet dem Europäischen Parlament im Vorfeld der Vorlage von 
Reformvorschlägen durch die Europäische Kommission einen Überblick über das APS der EU. 
Entsprechend der Aufgabenstellung für diese Studie werden die wichtigsten Vor- und Nachteile des 
aktuellen Systems analysiert und Empfehlungen gegeben, die bei ordnungsgemäßer Anwendung ein 
besseres Funktionieren des APS-Systems bewirken würden. Es werden die Ergebnisse der 
Halbzeitevaluierung des APS dargelegt, denen zufolge das System die Ausfuhren und den Wohlstand 
der am wenigsten entwickelten Länder wirksam gesteigert hat, obwohl die begünstigten Länder für 
nahezu zwei Drittel ihrer Ausfuhren keine Präferenzen erhalten, da diese Waren betreffen, für die die 
MFN-Zollsätze der EU Null betragen. Die Studie vergleicht Schlüsselmerkmale der APS-Regelungen 
der EU mit den Schlüsselmerkmalen ähnlicher Regelungen von zehn Industrieländern und gelangt 
dabei zu der Erkenntnis, dass das APS der EU eine größere Zahl von Entwicklungsländern abdeckt 
und ihnen breitere und tiefere Präferenzen bietet als die meisten anderen Systeme. Der Leser erhält 
einen Überblick über die Äußerungen interessierter Parteien während der von der Kommission 
organisierten öffentlichen Konsultation und wird mit der Rolle des APS bei der Erreichung der 
Millennium-Entwicklungsziele und im Kontext der EU-Strategie für Handelshilfe („Aid for Trade“) 
vertraut gemacht. Die zentrale Erkenntnis bezüglich einer möglichen Reformierung des Systems 
lautet, dass die EU die Wahl hat zwischen einer Minimalstrategie (Anerkennung sowohl der Erfolge 
als auch der zwangsläufigen Beschränkungen der derzeitigen Regelung und Vermeidung von 
Änderungen, die die Zahl der begünstigten Länder reduzieren würden) und einer Maximalstrategie 
(die das APS im Hinblick auf die Durchsetzung von Menschenrechten und Nachhaltigkeitszielen 
effektiver machen würde, indem es für die Begünstigten deutlich attraktiver gestaltet würde). Für 
jede dieser Strategien werden spezifische Vorschläge unterbreitet.
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ABKÜRZUNGEN

AAW Alles außer Waffen
AfT „Aid for Trade“ – EU-Strategie für Handelshilfe
AKP Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean
APS Allgemeines Präferenzsystem
APS+ Als Anreiz konzipierte Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle 

Staatsführung 
CARIS Centre for the Analysis of Regional Integration at Sussex
CAT Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 

Behandlung oder Strafe
CPA Cotonou-Partnerschaftsabkommen
CRC Übereinkommen über die Rechte des Kindes
DDA Doha-Entwicklungsagenda
EU Europäische Union
FHA Freihandelsabkommen
HS Harmonisiertes System
IAO Internationale Arbeitsorganisation
ICCPR Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
LDC Am wenigsten entwickelte Länder
MDG Millennium-Entwicklungsziel(e)
MFN Meistbegünstigungszollsatz
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
TRAINS Trade Analysis and Information System
UNCTAD UN-Konferenz für Handel und Entwicklung
WPA Wirtschaftspartnerschaftsabkommen
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Geschichte eines bescheidenen Erfolgs
Das allgemeine Präferenzsystem (ASP) ist ein Erfolg. Es deckt eine größere Zahl von Entwicklungsländern 
ab und bietet ihnen breitere und tiefere Präferenzen als die Systeme der meisten anderen großen 
Handelsnationen. Eine ausführliche Halbzeitevaluierung zeigt, dass das APS einen Beitrag zur Erhöhung 
der Ausfuhren und des Wohlstands der am wenigsten entwickelten Länder geleistet hat, ein beträchtlicher 
Anteil dieser Erträge dem ausführenden Land selbst zugutekommt, der Grad der Inanspruchnahme 
typischerweise hoch ist und Länder, die in den Genuss der als Anreiz konzipierten Sonderregelung für 
nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung (APS+) kommen wollen, um eine 
Ratifizierung der entsprechenden Übereinkommen bemüht sind.

Dennoch fällt der Erfolg vergleichsweise bescheiden aus, was zum Teil daran liegt, dass nahezu zwei 
Drittel der Ausfuhren aus APS-begünstigten Ländern Waren betreffen, auf die ohnehin keine Zölle erhoben 
werden, da der entsprechende Meistbegünstigungszollsatz (MFN-Zollsatz) der EU Null beträgt. 
Dementsprechend kann es für diese Waren, deren Importanteil bei den Begünstigten aller drei 
Regelungenähnlich ist, keine wirksamen Präferenzen geben: Das betrifft die allgemeine APS-Regelung, die 
APS+-Regelung und „Alles außer Waffen" (AAW) für die LDC. 

Ein weiterer Grund ist, dass die Regelungen keine Präferenzen für den gesamten Rest bieten, ausgenommen 
die AAW-Regelung, die nur sehr wenige Ausnahmen vorsieht. 1988 erhielten nur 8 % der Ausfuhren aus 
Ländern, die Anspruch auf die allgemeine APS-Regelung hat, eine Präferenz; bei der APS+-Regelung lag 
dieser Satz zwar weitaus höher, betrug allerdings auch nur 25 %. Auch werden bei beiden Regelungen 
einige der Präferenzen als Zollermäßigungen gewährt, nicht jedoch als Zollbefreiungen.

Aus diesen Gründen und weil viele der Begünstigten auch Zugang zu anderen EU-Handelsregelungen 
haben, wird das APS bestenfalls als Entwicklungssicherheitsnetz betrachtet. Es gewährleistet, dass alle 
Entwicklungsländer zumindest einen günstigeren Zugang zur EU haben als jene (zumeist entwickelten) 
Staaten, die ausschließlich zu MFN-Bedingungen Handel treiben. Darüber hinaus sichert es den LDC und 
APS+-Begünstigten eine höhere „Mindestpräferenz“. Wenn sich einem dieser Staaten ein gleichwertiger 
oder besserer Marktzugang außerhalb des APS bietet (z. B. durch ein Freihandelsabkommen (FHA)), dann 
muss dieser Staat nicht das APS-Sicherheitsnetz nutzen, aber es steht für jene, die es brauchen, zur 
Verfügung.

Eine unvermeidliche Konsequenz dieser Merkmale ist, dass die Nutzung des APS stark auf einen kleinen 
Kreis von Waren und Ländern konzentriert ist. Es handelt sich um Waren, für die die APS-Regelungen eine 
große Präferenzspanne bieten. Und bei den Ländern geht es um jene, die keinen gleichwertigen oder 
besseren Zugang im Rahmen einer Handelsregelung außerhalb des APS haben. Die Halbzeitevaluierung 
ermittelte die Exporteure/Waren, für die die bedeutendsten Auswirkungen auf Handel und Produktion zu 
verzeichnen sind, z. B. die Textil-, Bekleidungs- und Lederwarenindustrie in Kambodscha und Pakistan 
sowie Obst, Gemüse und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse in Ecuador, Costa Rica und Argentinien.

Alternative Strategien für das nächste APS
Aufgrund ihrer Ursachen können diese Effekte nicht durch geringfügige Änderungen an der APS-
Architektur erweitert werden. Maßnahmen wie etwa strengere Graduierungskriterien könnten die Gewinne 
für die derzeitigen Hauptbegünstigten zwar steigern, aber nur auf Kosten ihrer Anzahl. Eine Ausweitung der 
Wirkung des APS lässt sich nur erreichen, wenn das System sowohl in seiner Breite (Anzahl der 
begünstigten Waren) als auch in seiner Tiefe (Umfang der Präferenz) entscheidend erweitert würde. Für die 
AAW-Sonderregelung könnte dies mit einer weiteren Lockerung der Ursprungsregeln erreicht werden, was 
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zu einer Erhöhung der Anzahl der Waren führen würde, die derzeit unter Präferenzbedingungen aus einer 
Gruppe von Ländern ausgeführt werden können, die durch ihre geringe Lieferkapazität charakterisiert sind. 
Bei der APS+- und insbesondere bei der allgemeinen APS-Regelung müssten die Anzahl der begünstigten 
Waren erhöht und Restzölle (ganz oder teilweise) aufgehoben werden. 

Die Perspektiven für eine verbesserte Wirksamkeit von APS+ zugunsten ökologischer, sozialer und 
politischer Ziele sind ähnlich. Die APS+-Regelung ist in ihrer gegenwärtigen Konzeption zwar effektiv, 
was die Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen für Staaten angeht, die sich zur Erreichung dieser Ziele 
verpflichtet haben. Sie bringt der Kommission jedoch keine wirksame Unterstützung in einem wie auch 
immer gearteten politischen Dialog, der die tatsächliche Anwendung der 27 internationalen 
Übereinkommen beschleunigen würde. Weniger als 7 % der Ausfuhren aus APS+-Staaten in die EU 
bestehen aus Waren, für die MFN-Zollsätze von 10 % oder mehr gelten. Der Verlust einer Zollpräferenz 
von unter 10 % wäre zwar möglicherweise ärgerlich, würde sich auf den Handel aber nicht negativer 
auswirken als die regelmäßigen normalen Schwankungen auf dem Weltmarkt und daher für Staaten, die 
sich noch nicht zu den APS+-Zielen verpflichtet haben, kaum einen Anreiz bieten. 

Bei der Überarbeitung des APS hat die EU die Wahl zwischen einer Minimal- und einer 
Maximalstrategie, da breitere und tiefere Präferenzen unweigerlich eine Liberalisierung bei sehr 
empfindlichen Einfuhren zur Folge hätten. 

1. Die Minimalstrategie würde die Erfolge der derzeitigen Regelung, aber auch ihre zwangsläufigen 
Beschränkungen anerkennen sowie der politischen Schwierigkeit für Europa, diese Beschränkungen 
aufzuheben, Rechnung tragen. Mit dieser Strategie würde man vermeiden, bereits Erreichtes aufs 
Spiel zu setzen, indem man das APS mit zusätzlichen Auflagen befrachtet, die aller 
Wahrscheinlichkeit nach nicht erfüllt würden, die jedoch die Zahl der direkt (z. B. durch 
Graduierung) oder indirekt (z. B. durch einen geringeren Nutzungsgrad, weil das System 
unberechenbarer und bürokratischer würde) profitierenden Länder noch weiter reduzieren würden. 

2. Die Maximalstrategie würde dem Anliegen jener entsprechen, die gerne ein wirksameres APS hätten, 
und zwar nicht nur im Hinblick auf den Umfang der Handelsvorteile, sondern auch bezüglich der für 
die Europäer so wichtigen Zielsetzungen bei Menschenrechten und Nachhaltigkeit. Eine solche 
Strategie würde anerkennen, dass diese Ziele nur durch große Einschnitte bei den derzeit noch 
gezahlten Zöllen und Abgaben (auf 26 % der EU-Einfuhren aus durch die allgemeine APS-Regelung 
begünstigten Ländern und auf 16 % der EU-Einfuhren aus APS+-Staaten) erreicht werden können; 
darüber hinaus müsste es für arme Länder eine erhebliche Lockerung der Ursprungsregeln geben, 
damit sie wirklich von den theoretisch verfügbaren Präferenzen profitieren können.

Empfehlungen
Da zurzeit noch nicht beurteilt werden kann, welche dieser Optionen gewählt werden wird, enthält der 
vorliegende Bericht Empfehlungen für jede der beiden Möglichkeiten.

1. Eine Änderung des aktuellen APS ist derzeit nicht dringend erforderlich; das System bietet weiterhin 
Handelsgewinne für einen begrenzten Kreis von Entwicklungsländern, wenn auch in rückläufiger 
Zahl; wir schließen uns jedoch der Empfehlung der Halbzeitevaluierung an, dass es im Sinne einer 
größeren Stabilität und Berechenbarkeit der Kriterien für die Einstufung als gefährdetes Land im 
Rahmen von APS+ eine Übergangsfrist von drei Jahren geben sollte, bevor ein Land seinen Status als 
gefährdetes Land verliert. 

2. Wir empfehlen, dass Änderungen am APS, die dazu gedacht sind, die Erreichung der von der EU 
unterstützten ökologischen, sozialen und politischen Ziele zu fördern, mit Änderungen einhergehen 
sollten, durch die die Regelung für einen größeren Kreis von Entwicklungsländern attraktiver wird. 
Andernfalls könnte die Nettobilanz dieser Änderungen negativ ausfallen: größere Komplexität, 
geringere Inanspruchnahme, aber keine Verbesserung hinsichtlich der Erreichung der Ziele.
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3. Wir empfehlen folgende wirksamsten Änderungen, um den Handelseffekt des APS zu verstärken und 
das APS zu einem leistungsfähigeren Instrument zur Unterstützung verbesserter ökologischer, 
sozialer und politischer Normen zu machen:

a. Änderung der Ursprungsregeln, damit arme Länder mit geringer Lieferkapazität eine breitere 
Palette von Waren zu Präferenzbedingungen ausführen können;

b. Erweiterung der Anzahl der durch die APS+-Regelung begünstigten Waren und
c. Vertiefung der Präferenzspannen innerhalb der allgemeinen APS-Regelung.

4. Eine Erweiterung der Graduierungskriterien, die dazu dienen soll, APS-Präferenzen auf weitere 
Waren für weitere Länder zu streichen, würde tendenziell gewisse mäßige Vorteile für einen kleinen 
Kreis der übrigen Begünstigten mit sich bringen, würde aber kaum genügen, um sich auf die 
Erreichung ökologischer, sozialer oder politischer Ziele auszuwirken.

5. Wir halten die Erkenntnis der Halbzeitevaluierung fest, dass es weder eine Verringerung der Zahl 
von Übereinkommen (um eine Überschneidung ihrer Mandate zu vermeiden) noch eine Einführung 
weiterer Übereinkommen einleuchtend begründet werden kann.
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1 EINFÜHRUNG
Dieser Bericht bezieht sich auf Ausschreibungsspezifikationen für eine Studie, die einen kurzen, aber 
umfassenden Überblick über das allgemeine Präferenzsystem (APS) geben soll, das von der Europäischen 
Union (EU) umgesetzt wird. Die Studie wurde vom Europäischen Parlament im Hinblick auf die 
Vorschläge zur Reform dieses Instruments, die Anfang 2011 von der Europäischen Kommission zur 
Begutachtung durch das Europäische Parlament und den Rat eingereicht werden sollen, in Auftrag 
gegeben. Eine zentrale Forderung entsprechend der Aufgabenstellung ist eine allgemeine 
Folgenabschätzung des APS-Schemas (einschließlich APS+ und AAW) mit einer Analyse der wichtigsten 
Vor- und Nachteile des aktuellen Systems. Auf dieser Grundlage soll der Bericht Empfehlungen geben, 
die bei ordnungsgemäßer Anwendung ein besseres Funktionieren des APS-Systems bewirken würden. 
Wir interpretieren ein besseres Funktionieren als eine wirksamere Umsetzung der erklärten Ziele dieser 
Strategie.

Die neuen Vorschläge sind notwendig, weil die aktuelle APS-Verordnung am 31. Dezember 2011 
ausläuft. Da keine neuen Legislativmaßnahmen ergriffen wurden, würden für Einfuhren aus 
Entwicklungsländern wieder die Standard-MFN-Bedingungen gelten, außer für Einfuhren aus den am 
wenigsten entwickelten Ländern (LDC), die weiterhin durch die unbefristete AAW-Regelung („Alles 
außer Waffen”) begünstigt wären, und aus jenen Ländern, die durch ein anderes Schema erfasst werden 
(z. B. durch ein Freihandelsabkommen (FHA)), das ihnen einen bevorzugten Zugang zum EU-Markt 
bietet.

Der Bericht gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil werden die Hauptmerkmale des APS und die Belege 
für dessen Wirkung beschrieben. Das EU-Schema wird mit Systemen anderer großer Industrieländer 
verglichen. Im zweiten Teil wird das APS in einem größeren Zusammenhang betrachtet. Es wird 
untersucht, wie das APS in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, welche Änderungen möglich wären, 
welchen Beitrag das APS zur Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele (MDG) leisten kann und 
welche Position es in Bezug auf die EU-Strategie für Handelshilfe („Aid for Trade“) einnimmt.

2 DAS AKTUELLE APS: GELTUNGSBEREICH UND WIRKUNG
2.1 Die Hauptmerkmale des APS

Das APS umfasst drei Hauptelemente (s. Kasten 1), die den Begünstigten Präferenzen in 
unterschiedlichem Umfang gewähren: Die allgemeine APS-Regelung, die als Anreiz konzipierte 
Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung (APS+) und die 
Sonderregelung „Alles außer Waffen“ (AAW). Die Regelungen unterscheiden sich in ihrer Breite und in 
ihrer Tiefe. Die Breite sagt aus, für wie viele Waren Zollpräferenzen gewährt werden. Mit der Tiefe wird 
die Differenz zwischen den APS-Zollsätzen und den Meistbegünstigungszollsätzen ausgedrückt. Die 
Daten zu den Zollsätzen und den Auswirkungen der geltenden APS-Verordnung, auf die sich der 
vorliegende Bericht stützt, stammen größtenteils aus einer umfangreichen und detaillierten Studie des 
Centre for the Analysis of Regional Integration at Sussex (CARIS)1.Diesem standen genauere Angaben 
zur Verfügung als der Öffentlichkeit (s. Kasten 2).

Bei der Festlegung sowohl der Breite als auch der Tiefe des APS ist zu berücksichtigen, dass zahlreiche 
Waren im Rahmen der MFN-Regelung bereits zollfrei in die EU eingeführt werden (dies gilt de jure für 
alle Mitglieder der Welthandelsorganisation (WTO) und de facto für die meisten anderen Staaten). Laut 
der CARIS-Studie beträgt der Meistbegünstigungszollsatz (MFN-Zollsatz) für etwa ein Fünftel der 

                                                  
1 CARIS (2010), Mid-term Evaluation of the EU's Generalised System of Preferences, von der Europäischen Kommission in 

Auftrag gegebener Bericht. Brighton: Centre for the Analysis of Regional Integration at Sussex, University of Sussex.
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Waren in den EU-Tariflisten Null. Bestimmungsgemäß darf das APS begünstigten Ländern keinen 
wirtschaftlichen Vorteil gegenüber nicht begünstigten für diese Waren einräumen. Dementsprechend 
kann es keine Präferenzen für diese Waren geben und das APS kann sich nicht unmittelbar auf die 
Einfuhren dieser Waren in die EU auswirken. Wir definieren Präferenzen als wirksam, wenn sie auf 
Waren anwendbar sind, auf die ein positiver MFN-Zollsatz erhoben wird, der also nicht Null beträgt.
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Kasten 1. Das APS
Das aktuelle APS-Schema der EU, das auf der Verordnung (EG) Nr. 732/2008 des Rates vom 22. Juli 
2008 beruht, sowie dessen unmittelbarer Vorläufer für den Zeitraum 2006-2008,2 bildeten die Grundlage 
für eine zehnjährige Perspektive für mehr Kontinuität und Stabilität für das System. Man ging davon aus, 
dass die Regelung für die begünstigten Länder dadurch attraktiver würde.3 Das APS ist nun einfacher 
und berechenbarer als in der Zeit vor 2006. Es gilt für drei Jahre statt für ein Jahr, die Kriterien für die 
Inanspruchnahme durch ein Land werden nicht mehr jährlich überprüft und das Schema umfasst nun 
drei statt fünf Regelungen. 
Diese sind: 

► die allgemeine APS-Regelung, die alle 175 Entwicklungsländer und Gebiete begünstigt;4  
► das APS+-Programm, das 15 ausgewählten gefährdeten Entwicklungsländern über das 

allgemeine APS hinaus zusätzliche Zollermäßigungen bietet, wenn sie bestimmte wichtige 
internationale Normen in Bezug auf Menschen- und Arbeitnehmerrechte, Umweltschutz und 
verantwortungsvolle Staatsführung umsetzen (s. Kasten 4); 5  

► die Sonderregelung „Alles außer Waffen“ (AAW), die 50 der am wenigsten entwickelten 
Länder einen zoll- und kontingentfreien Zugang zum EU-Markt gewährt. 

Für empfindliche Waren, für die nach der allgemeinen APS-Regelung die Zollsätze gegenüber dem 
Meistbegünstigungszollsatz um 3,5 Prozentpunkte herabgesetzt werden, ist die Präferenz proportional 
höher, je niedriger der MFN-Zollsatz ist. Beträgt der MFN-Zollsatz beispielsweise 14 %, ist der APS-
Satz um 3,5 Prozentpunkte niedriger, d. h. er liegt bei 11,5 %, was wiederum einer 25%igen 
Ermäßigung des MFN-Zollsatzes entspricht; beträgt der MFN-Zollsatz 7 %, liegt der APS-Satz bei 
3,5 %, was eine Herabsetzung von 50 % gegenüber dem MFN-Zollsatz bedeutet. 
Sowohl die allgemeine APS-Regelung als auch die APS+-Regelung (nicht jedoch die AAW-Regelung) 
beinhalten einen Graduierungsmechanismus, wonach einem Land seine APS-Präferenz für eine große 
Gruppe von Waren6 entzogen wird, wenn der Anteil seiner begünstigten Ausfuhren in dieser 
Warengruppe (d. h. aller in der APS-Regelung gelisteter Waren) innerhalb der drei letzten 
aufeinanderfolgenden Jahre, für die Daten verfügbar sind, 15 % (bzw. 12,5 % für Textilien und 
Bekleidung) der APS-Gesamteinfuhren dieser Gruppe in die EU überschreitet. Die Graduierung 
funktioniert auch in umgekehrter Richtung, d. h. Länder werden wieder in das APS-Schema 
aufgenommen, wenn ihr Ausfuhranteil sinkt. Folglich werden derzeit Präferenzen für Ausfuhren von 
Schuhen, Kopfbedeckungen, künstlichen Blumen usw. (Abschnitt XII) aus Vietnam ausgesetzt, während 
sie für Ausfuhren von mineralischen Stoffen (Abschnitt V) aus Algerien und für Perlen, Edelmetalle und 
–steine (Abschnitt XIV) aus Indien wiedereingeführt wurden. 

Kasten 2. Der CARIS-Bericht für die Europäische Kommission
Die Analysen der Zolltariferfassung und der Effekte des APS stützen sich größtenteils auf die jüngste 
von CARIS durchgeführte Studie über die Auswirkungen des APS. Dafür gibt es zwei Gründe. Zum 
einen ist der Bericht umfangreich und liefert eine sehr ausführliche Bewertung des APS aus 
wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht. Zum anderen ist es derzeit nicht möglich, die CARIS-Studie 
gänzlich nachzuvollziehen, da die Kommission die Daten nicht in der wünschenswerten Detailliertheit 
öffentlich zugänglich macht. CARIS erhielt eine Sondergenehmigung für die Einsichtnahme in Daten zur 
Zolltarifregelung, die momentan durch Importeure für Waren mit der am weitesten untergliederten 
Codierung (10-stellig) verlangt werden. Somit konnte das Team nicht nur die Eignung eines aus einem 
bestimmten Staat eingeführten Erzeugnisses für den bevorzugten Zugang sowie den zu zahlenden 
Zollsatz ermitteln, sondern auch den Handelswert, für den der Zugang zum EU-Markt im Rahmen des 
APS oder einer anderen präferenziellen EU-Handelsregelung beantragt wurde. Obwohl sich die 

                                                  
2 Verordnung des Rates (EG) Nr. 980/2005 vom 27. Juni 2005.
3 Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament und den Wirtschafts- und Sozialausschuss zur Rolle des 

Allgemeinen Präferenzsystems (APS) der Gemeinschaft im Jahrzehnt 2006/2015, KOM(2004)0461.
4 Für zwei Länder, Belarus und Myanmar, sind die APS-Vorteile zurzeit allerdings ausgesetzt.
5 Eigentlich hatten 16 Länder (Armenien, Aserbaidschan, Bolivien, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Georgien, 

Guatemala, Honduras, die Mongolei, Nicaragua, Paraguay, Peru, Sri Lanka und Venezuela) seit Januar 2009 ASP+-
Präferenzen erhalten, Mitte 2009 wurde Venezuela jedoch von der Liste der begünstigten Länder gestrichen.

6 Definiert nach den Abschnitten des Harmonisierten Systems zur Bezeichnung und Codierung von Waren (HS).
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Berichterstattung der EU bezüglich der APS-Inanspruchnahme in den vergangenen Jahren enorm 
verbessert hat, schneidet sie im Vergleich zu den Daten, die die USA für jedermann zugänglich 
machen, immer noch schlecht ab, so dass Außenstehende keine Möglichkeit haben, die CARIS-Analyse 
gänzlich nachzuvollziehen, um das Europäische Parlament zu einem späteren Zeitpunkt in Fragen einer 
künftigen Umsetzung zu beraten. 7

In diesem Bericht werden mehrere Ansätze miteinander kombiniert. Er enthält eine Analyse wichtiger 
Aspekte des APS (Präferenzspanne, Auswirkungen auf Handel und Wettbewerbsfähigkeit) mithilfe 
deskriptiver Statistiken. Dies wird verknüpft mit ökonometrischen Analysen, um die Inanspruchnahme 
(Nutzungsgrad und bestimmende Faktoren) zu bewerten, einem Gravitationsmodell zur 
Veranschaulichung der Auswirkungen auf Handel und Investition auf der aggregierten, sektoralen und 
bilateralen Produktebene sowie einer berechenbaren allgemeinen Gleichgewichtsanalyse zur 
Verdeutlichung der allgemeinen Wohlstandseffekte. 

                                                                                                                                                                
7 Zwar wurden ähnliche Daten in den letzten Jahren der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, allerdings nur für die weniger weit 

untergliederten 8-stelligen Warengruppen. Da die EU-Zolltarife (und –präferenzen) gelegentlich innerhalb der 10-stelligen 
Unterpositionen von 8-stelligen „Artikeln“ variieren, lässt sich der genaue Umgang mit allen Einfuhren aus begünstigten 
Ländern anhand der öffentlich verfügbaren Daten nicht ermitteln. Die öffentlich verfügbaren Daten sagen auch nichts über die 
Art der beantragten Präferenzregelung aus, wenn ein Land zwischen mehreren Regelungen wählen konnte. Die US-Daten 
dagegen sind in 10-stelliger Codierung verfügbar und geben an, welche Regelung beantragt wurde, wenn mehrere möglich 
sind. 
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Tabelle 1 zeigt die Anzahl der vom APS begünstigten Waren, für die der MFN-Zollsatz größer als Null 
ist. Mit anderen Worten, sie enthält nur diejenigen Waren, für die eine wirksame Präferenz möglich ist, 
und zeigt, ob diese Präferenz gemäß den drei unterschiedlichen APS-Regelungen jeweils gewährt wird. 
Die AAW-Regelung besitzt die größte Breite, da sie nahezu alle 11 107 Waren umfasst, für die ein 
positiver MFN-Zollsatz vorhanden ist. Die allgemeine APS-Regelung deckt die wenigsten Waren ab 
(9920) und die APS+-Regelung liegt mit 10 018 Waren im Mittelfeld. 
Tabelle 1. Tabelle Breite des APS der EU (Status der Zolltariflinien mit MFN > 0, 2008)

Anzahl Zolltariflinien Prozentsatz der Zolltariflinien 
mit MFN > 0 

APS APS+ AAW APS APS+ AAW
Nicht begünstigt durch APS 1187 1089 23 10,7% 9,8% 0,2%
Zollfrei gemäß APS 4781 9717 11054 43,0% 87,5% 99,5%
Präferenzieller, jedoch positiver Zolltarif 

gemäß APS
5139 301 30* 46,3% 2,7% 0,3%

Gesamt (Zolltariflinien mit MFN > 0) 11107 11107 11,107 100 % 100 % 100 %
* Diese Zolltariflinien sind besondere präferenzielle Zolltarife für Zucker und Reis.
Quelle: Nach CARIS, 2010: Tabelle 2.2.

Die AAW-Regelung besitzt auch die größte Tiefe, da die EU für die meisten Einfuhren weder Zölle erhebt 
noch Kontingente festsetzt. Nach dem APS+-Schema werden den Begünstigten auch Wertzölle zum 
Zollsatz Null für nahezu alle Waren gewährt, die im Rahmen dieses Schemas eingeführt werden, und auch 
einige, jedoch nicht alle spezifischen Zölle ausgesetzt. 8

Für Waren, die unter die allgemeine APS-Regelung fallen, ist entscheidend, ob sie als empfindlich 
eingestuft werden oder nicht. Die Empfindlichkeit einer Ware richtet sich danach, ob diese Ware in der 
EU produziert wurde oder nicht sowie nach der Wettbewerbsfähigkeit der Produzenten in der EU. Neben 
der in Kasten 1 erwähnten Graduierung von Sektoren wird damit dem Umstand Rechnung getragen, dass 
APS-Begünstigte sich hinsichtlich ihrer Einnahmen und ihrer Wettbewerbsfähigkeit stark voneinander 
unterscheiden (Kasten 3).

Kasten 3. Die große Bandbreite der APS-Begünstigten
Die Gewährung von Präferenzen im Rahmen des APS läuft zwar dem MFN-Prinzip der WTO zuwider, 
ist jedoch nach den WTO-Verträgen durch die sogenannte Ermächtigungsklausel gerechtfertigt, die 
es Industrieländern gestattet, Entwicklungsländern besondere Handelshilfe zu gewähren. In den 
Jahrzehnten nach der Einführung dieser Klausel haben einige Entwicklungsländer sehr große 
Fortschritte gemacht. Abbildung 1 zeigt, dass sogar einige der am wenigsten entwickelten Länder, die 
durch die AAW-Regelung begünstigt werden, ein höheres Pro-Kopf-BIP aufweisen als der EU-
Mitgliedstaat mit dem niedrigsten Pro-Kopf-BIP. Diese paradoxe Situation ist weitgehend dadurch 
entstanden, dass eine geringe Anzahl kleiner Staaten, die Erdöl (z. B. Katar und die Vereinigten 
Arabischen Emirate) oder Dienstleistungen (z. B. die Seychellen und Antigua) exportieren, sehr hohe 
Pro-Kopf-BIP-Werte verzeichnen können. Die meisten (wenn auch nicht alle) der Waren 
ausführenden Schwellenländer (z. B. Indien und Brasilien) haben wesentlich geringere Pro-Kopf-
Einkommen als die EU-Mitgliedstaaten.
Dennoch stellt sich die Frage, ob bestimmte Staaten aus dem APS „herausgraduiert“ werden sollten 
(wie dies bei Südkorea der Fall war). Da es sich beim APS um eine eigenständige Politik handelt, 
kann die EU nach Belieben Änderungen vornehmen. Jede dieser Änderungen könnte jedoch in der 
WTO angefochten werden. Alle aktuell Begünstigten sind in der WTO als Entwicklungsländer 
eingereiht und ihre WTO-Einreihung kann nicht ohne ihre Zustimmung geändert werden. Wie aus 

                                                  
8 Bei der Aussetzung der Wertzölle gibt es nur eine Ausnahme: gefrorene Garnelen (HS-Code 030613), für die der APS+-

Wertzollsatz 3,6 % beträgt. Falls eine Ware nur mit einem spezifischen Zoll belegt ist, wird dieser für jene Waren ausgesetzt, 
die durch APS+ begünstigt sind. Wird auf eine Ware dagegen ein zusammengesetzter Zoll (aus Wertzoll und spezifischem 
Zoll) erhoben, so wird der spezifische Zoll nicht herabgesetzt.
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dem nachstehenden Vergleich mit den APS-Schemata anderer Länder hervorgeht, enthalten nicht 
alle Länder alle von der WTO kategorisierten Entwicklungsländer in ihren APS-Regelungen. Das 
bedeutet allerdings nicht, dass eine Änderung durch die EU nicht angefochten würde (mit der 
Begründung, dass es nach der Ermächtigungsklausel nicht zugelassen war) oder dass eine 
Anfechtung abgewiesen würde (wonach die EU entweder ihre Entscheidung rückgängig machen oder 
eine Entschädigung anbieten müsste). Wie die Abbildung zeigt, könnte es beispielsweise schwierig 
werden, den Ausschluss von Indien aus dem APS zu begründen, wenn nicht auch die zahlreichen 
Länder mit höheren Pro-Kopf-Einkommen ausgeschlossen werden sollen.
Möglicherweise ist dies der Grund, warum die EU es in der Vergangenheit vorgezogen hat, Länder, 
die zwar arm, aber in bestimmten Industriezweigen wettbewerbsfähig sind, nur aus bestimmten 
Sektoren „herauszugraduieren“. Im Falle von China wurde für 14 große Warengruppen eine 
Graduierung durchgeführt, bei Brasilien für zwei Gruppen und bei Indonesien, Indien, Malaysia, 
Thailand und Vietnam für je eine Warengruppe.
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Nicht empfindliche Waren haben zollfreien Zugang 
zum EU-Markt, ausgenommen hiervon sind die 
landwirtschaftlichen Komponenten 
zusammengesetzter Zölle (d. h. Zölle, die aus 
mindestens zwei Elementen bestehen, z. B. einem 
Wertzoll und einem spezifischen Zoll oder einer 
Agrarabschöpfung). Empfindliche Waren profitieren 
von einer Zollermäßigung von pauschal 
3,5 Prozentpunkten gegenüber den 
entsprechenden MFN-Wertzollsätzen (s. Kasten 1); 
ausgenommen hiervon sind die Sektoren Textilien 
und Bekleidung, wo die Herabsetzung 20 % des 
geltenden MFN-Zollsatzes beträgt; normalerweise 
werden darüber hinaus die spezifischen Zölle um 
30 % reduziert.9

Das Ergebnis dieser Abweichungen ist aus Tabelle 2 
ersichtlich, in der die Anteile der Zolltariflinien 
gezeigt werden, die jeweils nach der MFN-Regelung 
und nach den verschiedenen APS-Regelungen in 
unterschiedliche Zolltarifspannen fallen.10

Dementsprechend betragen für 22 % der 
Zolltariflinien die MFN-Zollsätze 0 %. Durch die 
APS-Präferenzen steigt dieser zollfreie Anteil für 
Länder, die nur Anspruch auf die allgemeine APS-
Regelung haben, auf 56 %, für APS+-begünstigte 
Länder auf 90 % und für die am wenigsten 
entwickelten Länder im Rahmen der AAW-
Regelung auf nahezu 100 %. Auf etwa 88 % der 
Zolltariflinien werden nach der allgemeinen APS-
Regelung Zölle von 10 % und weniger erhoben 
(gegenüber 60 % nach MFN-Bedingungen). Für die 
APS+-Regelung liegt dieser Wert sogar bei 93 %.

Die Tiefe der APS-Präferenzen richtet sich nach dem 
Stand der MFN-Zollsätze der EU sowie nach den 
spezifischen APS-Bestimmungen. Eine begrenzte 
Zollsenkung für eine empfindliche Ware nach der 
allgemeinen APS-Regelung, auf die ein hoher MFN-
Zollsatz erhoben wird, könnte begünstigten Ländern 
einen größeren Handelsvorteil bieten als 
                                                  

9 Der Präferenzzollsatz wird auf die erste Dezimalstelle abgerundet. Ergibt sich durch die Herabsetzung eines Zolls ein 
Wertzollsatz von 1 % oder weniger oder ein spezifischer Zollsatz von 2 EUR oder weniger, so wird der Zoll vollständig 
ausgesetzt. In Fällen, in denen ein Höchst- und ein Mindestzoll vorgesehen sind, wird der Höchstzoll nicht herabgesetzt, der 
Mindestzoll findet jedoch keine Anwendung. Für den spezifischen Teil bei zusammengesetzten Zöllen gibt es keine 
Herabsetzung.

10 Für einige Waren, auf die zusammengesetzte Zölle erhoben werden, konnte CARIS äquivalente Wertzollsätze berechnen; 
diese sind in Tabelle 2 zugrundegelegt. Die Fälle, für die dies nicht möglich war, sind in der letzten Zeile der Tabelle 
angegeben.

Abbildung 1. Pro-Kopf-BIP der APS-
Begünstigten, KKP (internationaler USD zu 
laufenden Preisen), 2009
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Quelle: Weltbank, Weltentwicklungsindikatoren (online). 
Daten verfügbar für 61 der 109 Begünstigten der 
allgemeinen APS-Regelung, für alle 15 Begünstigten der 
APS+-Regelung, für 46 der 50 AAW-Begünstigten und für 
25 der 27 EU-Mitgliedstaaten.
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beispielsweise der zollfreie Zugang für eine Ware mit sehr niedrigem MFN-Zollsatz. Daher konzentrieren 
sich die Präferenzen in hohem Maße auf einen kleinen Kreis von Sektoren, die einen hohen MFN-Zollsatz 
in Verbindung mit einem niedrige(re)n APS-Zollsatz aufweisen. Veranschaulicht wird dies in 
Abbildung 2, in der die Länge des Balkens für die einzelnen großen Warengruppen11 und die einzelnen 
APS-Regelungen jeweils den Wettbewerbsvorteil (bzw. die Präferenzspanne) zeigt, den Begünstigte 
gegenüber Lieferanten genießen, die MFN-Zollsätze zahlen müssen. Die Balken sind entsprechend der 
durchschnittlichen Differenz in Prozentpunkten zwischen der MFN- und der jeweiligen APS-Regelung für 
alle Waren innerhalb der Gruppe dimensioniert. Beispiel: Der durchschnittliche MFN-Tarif für Waren der 
Lebensmittelindustrie (Abschnitt IV) überschreitet den durchschnittlichen Tarif nach der allgemeinen 
APS-Regelung um 5,6 Prozentpunkte, nach der APS+-Regelung um 14,8 Prozentpunkte und nach der 
AAW-Regelung um 17 Prozentpunkte. Diese Warengruppe weist die größte Präferenzspanne bei der 
allgemeinen APS-Regelung auf und ist die einzige, für die diese Spanne bei über 5 Prozentpunkten liegt. 
Sie ist darüber hinaus diejenige Warengruppe mit der höchsten Präferenzspanne bezüglich der APS+- und 
mit der zweithöchsten bezüglich der AAW-Regelung (nach Abschnitt I – Lebende Tiere und Waren 
tierischen Ursprungs - mit 17,3 Prozentpunkten). Sowohl die APS+- als auch die AAW-Regelung bieten 
signifikante Präferenzspannen (11,2 Prozentpunkte) gegenüber den MFN-Zollsätzen (und 9 Prozentpunkte 
gegenüber der allgemeinen APS-Regelung) für Bekleidung (Abschnitt XIb). Insgesamt bieten das APS+-
und das AAW-Schema für sechs weitere Gruppen Präferenzspannen von 5 oder mehr Prozentpunkten 
oberhalb der MFN-Zollsätze. Dagegen bot 2008 keine der drei APS-Regelungen eine Präferenzspanne für 
Halbstoffe aus Holz usw. (Abschnitt X), weil der MFN-Zollsatz Null betrug.

                                                  
11 Definiert gemäß den Abschnitten des Harmonisierten Systems zur Bezeichnung und Codierung von Waren (HS) - s. 

Fußnote 6.
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Abbildung 2. Präferenzspannen nach großen 
Warengruppen im Vergleich zu MFN-
Zollsätzen. 2008

Tabelle 2. Tabelle Anteil der Zolltariflinien 
nach Regelung und Zolltarifhöhe, 2008

Zolltarifspanne MFN APS APS+ AAW
Tarif = 0 22,21 55,73 90,28 99,62 
Tarif >0-5 28,21 18,52 2,01 0,23 
Tarif >5-10 29,11 13,38 0,72 0,06 
Tarif >10-15 8,56 4,09 0,61 0,03 
Tarif >15 7,64 4,27 2,52 0,06 
Kein 
Wertzollsatz 
berechnet a 4,27 4,01 3,86 0,01 
Anmerkung:
(a) Diese Zoltariflinien beziehen sich auf 

spezifische Zölle oder andere Abgaben, für 
die das CARIS-Team keinen äquivalenten 
Wertzollsatz berechnen konnte.

Quelle: Nach CARIS, 2010: Tabelle 2.4.
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XIb  Textile articles (clothing) 
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IV  Prepared foodstuffs; 

III  Animal or vegetable fats and oils 

II  Vegetable products 

I  Live animals; animal products 

Margin of preference (percentage points)

GSP GSP+ EBA

Quelle: Nach Angaben aus CARIS, 2010: Tabelle 2.6.
Das APS+-Schema soll bestimmungsgemäß vielfältigere Effekte haben als nur die Ausweitung von 
Handel und Investitionen. Es soll Ländern, die sich maßgeblich für eine nachhaltige Umweltpolitik, 
eine gerechte Verteilung der Handelsgewinne sowie für politische Rechte und Menschenrechte 
einsetzen, mehr Unterstützung gewähren als dies normalerweise für Länder, die nicht zu den am 
wenigsten entwickelten Ländern zählen, vorgesehen ist. Als einziges „nicht automatisches“ Element des 
APS-Schemas mit diesen zusätzlichen Zielsetzungen ist es einzigartig und hat großes Interesse auf sich 
gezogen. Es stellt sich zum einen allerdings die Frage, ob es richtig ist, die Umsetzung bestimmter 
internationaler Übereinkommen mit der Erreichung der Ziele, die mit dem Schema verfolgt werden, 
gleichzusetzen, zum anderen ist fraglich, ob die EU zur Überwachung der Umsetzung in der Lage ist. 
Falls diese beiden Fragen positiv beantwortet werden können, lässt sich als dritte Frage Folgendes 
anknüpfen: kann dieser Ansatz ausgeweitet werden, um die Erreichung erstrebenswerter ökologischer, 
sozialer und politischer Ziele noch stärker zu unterstützen. Es liegt auf der Hand, dass diese dritte Frage 
nun, da das APS überarbeitet werden soll, von großer Bedeutung ist; wir werden in den 
Schlussfolgerungen darauf zurückkommen. 

Kasten 4. Das APS+
Um von der APS+-Regelung begünstigt werden zu können (ein Land muss einen entsprechenden Antrag 
stellen, wenn die Listen offen sind, was in regelmäßigen Abständen der Fall ist), muss ein Land diverse 
negative und positive Kriterien erfüllen. Erstere schließen jedes Land aus, das als Land mit hohem 
Einkommen eingestuft wird, oder das von der EU nicht als gefährdet eingestuft wird, weil es die beiden 
folgenden Kriterien erfüllt: 
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(a) Es erbringt mit den fünf größten Warengruppen seiner APS-begünstigten Ausfuhren in die EU 75 % 
seiner gesamten APS-begünstigten Ausfuhren und 

(b) die APS-begünstigten Ausfuhren aus diesem Land stellen weniger als 1 % aller APS-begünstigten 
EU-Einfuhren dar. 

CARIS stellt fest, dass diese negativen Kriterien für die Einstufung als gefährdetes Land weitestgehend mit 
einer Auswahl kleinerer Binnenländer übereinstimmen, die anfällig sind für Störungen ihrer 
Handelsbedingungen und die, gemessen an der Güterebene, eine geringe Diversifizierung ihrer Ausfuhren 
aufweisen. Die Kriterien sind allerdings nicht stark an die Pro-Kopf-Einkommen gebunden. Dies ist nicht 
besonders problematisch, da fast alle der ärmsten Länder als gefährdet eingestuft sind.
Das positive Kriterium besteht darin, dass Länder, die in diesem Sinne als gefährdet eingestuft wurden, 
27 der wichtigsten internationalen Übereinkommen ratifiziert haben und gegenwärtig mit deren effektiver 
Umsetzung befasst sein müssen (darüber hinaus müssen sie umfassende Informationen zur 
Gesetzgebung und zu weiteren Maßnahmen für eine wirksame Umsetzung bereitstellen). 
Laut Angaben der Kommission wurden diese 27 Übereinkommen ausgewählt aufgrund ihrer Relevanz „im 
Bereich nachhaltige Entwicklung (…), einschließlich der wichtigsten Menschenrechtsübereinkommen (im 
Bereich politische, wirtschaftliche und soziale Rechte, Bekämpfung der Folter und der Diskriminierung 
aufgrund von Geschlecht und Rasse, Förderung der Frauen- und Kinderrechte), 
Arbeiterrechtsübereinkommen sowie einiger Umweltschutzübereinkommen (z. B. im Bereich Bekämpfung 
des Handels mit gefährdeten Arten, Schutz der Ozonschicht). Außerdem zählen hierzu die verschiedenen 
Übereinkommen im Bereich Drogenproduktion und Drogenhandel, deren Bekämpfung natürlich weiterhin 
hohe entwicklungspolitische Priorität zukommt.” Die Kommission argumentierte, alle diese Übereinkommen 
beinhalteten “regelmäßige und fortgesetzte Bewertungsverfahren für ihre Umsetzung, die von den 
entsprechenden internationalen Organisationen durchgeführt wird.”12

Obschon all dies plausibel ist, konnten wir keine Analyse finden, die diese Übereinkommen mit anderen 
Übereinkommen oder mit alternativen Methoden vergleicht, mit denen überwacht wird, ob das politische, 
soziale und ökologische System eines Landes der nachhaltigen Entwicklung dienlich ist. Auch konnte keine 
Analyse gefunden werden, inwiefern diese Gruppe von Übereinkommen alle relevanten Aspekte ohne 
unnötige Überschneidungen abdeckt. 
Die Kommission hat bisher zwei Fälle untersucht, in denen eine unvollständige Anwendung der 
Übereinkommen nachgewiesen werden konnte. Im Falle Sri Lankas stellte die Kommission im 
Oktober 2008 fest, dass es Anlass gab, eine Untersuchung zur tatsächlichen Anwendung bestimmter 
Menschenrechtsübereinkünfte einzuleiten; dies betraf insbesondere den Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte (ICCPR), das Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (CAT) und das Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes (CRC). Die Kommission schloss ihre Untersuchung ein Jahr später mit dem Ergebnis 
ab, dass die Übereinkommen ICCPR, CAT und CRC im Untersuchungszeitraum nicht tatsächlich 
umgesetzt wurden. Im Dezember 2009 nahm sie einen Vorschlag an, die APS+-Vergünstigungen für 
Sri Lanka auszusetzen. In einer Presseerklärung vom 5. Juli 2010 brachte die Kommission ihr Bedauern 
über das Scheitern eines Angebots an die Regierung von Sri Lanka zum Ausdruck, die Aussetzung 
aufzuschieben, wenn im Gegenzug spürbare und nachhaltige Fortschritte bei mehreren herausragenden 
Themen gemacht würden, und am 15. August wurde Sri Lanka von der Liste der Online-Zolltarifdatenbank 
(TARIC) der EU als begünstigtes Land des APS+-Schemas gestrichen.
Im Falle El Salvadors erhielt die Kommission im November 2007 die Information, dass der Oberste 
Gerichtshof des Landes mehrere Bestimmungen des Übereinkommens Nr. 87 (über die 
Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes) der Internationalen Arbeitsorganisation 
(IAO) für unvereinbar mit Artikel 47 der Verfassung erklärt hatte. Im März 2008 leitete die Kommission nach 
einer Voruntersuchung eine Untersuchung über die rechtlichen Auswirkungen dieser Entscheidung ein, um 

                                                  
12 Entwicklungsländer, internationaler Handel und nachhaltige Entwicklung: Die Rolle des Allgemeinen Präferenzsystems (APS) der 

Gemeinschaft im Jahrzehnt 2006/2015“, KOM(2004) 461 endgültig, Brüssel, 7. Juli 2004 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0461:FIN:DE:PDF: S. 10).
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zu prüfen, ob eine vorübergehende Rücknahme der APS+-Präferenzen gerechtfertigt wäre. Nach 
18 Monaten, im Oktober 2009, nahm die Kommission einen Beschluss zur Einstellung der Untersuchung 
an, weil sich bestätigt hatte, dass die Ratifizierung des IAO-Übereinkommens Nr. 87 weiterhin in Kraft war 
und eine Verfassungsreform zum Abschluss gebracht worden war, um die wichtigsten Hindernisse für eine 
tatsächliche Anwendung des Übereinkommens zu beseitigen. Dementsprechend kam sie zu dem Schluss, 
dass eine vorübergehende Rücknahme der APS+-Präferenzen nicht gerechtfertigt wäre.

2.2 Mögliche Auswirkungen des APS

Da die Auswirkungen des APS teilweise durch Faktoren bedingt sind, die außerhalb des Schemas liegen, 
müssen Ergebnisse zu seinen Auswirkungen anhand des Kriteriums bewertet werden, was in Anbetracht 
der speziellen Eigenschaften des Schemas und der Umsetzungssituation als sinnvolles Ergebnis gelten 
würde. In diesem Kriterium muss sich die Tatsache widerspiegeln, dass die Auswirkungen des APS auf 
ein Land von vier Faktoren abhängen:

1. der Präferenzspanne, die das Land im Rahmen des vorteilhaftesten APS erhält, das ihm zusteht;

2. davon, ob das Land in der Lage ist (oder dazu befähigt werden kann), die Waren, für die eine 
Begünstigung besteht, zu konkurrenzfähigen Preisen zu liefern;

3. den anderen ihm zustehenden europäischen Zolltarifen, die günstiger als der MFN sind und 

4. der tatsächlichen (oder potenziellen) Bedeutung des europäischen Marktes für dieses Land.

Für unterschiedliche Länder entstehen verschiedene Kombinationen aus diesen vier Faktoren. Die LDC 
profitieren beispielsweise stark von Faktor 1, da die AAW-Regelung eine erhebliche Präferenzspanne 
gegenüber MFN-, Standard-APS- und in einigen Fällen auch gegenüber APS+-Lieferanten bietet. Daher 
wäre zu erwarten, dass die Auswirkungen des APS bei den LDC am größten ausfallen und jegliche 
Hinweise darauf, dass die Auswirkungen des APS begrenzt blieben, müssten als Fehlschlag interpretiert 
werden. Das aber ist ein Irrtum.

Bei Faktor 2, der Lieferfähigkeit, erzielen viele LDC keine guten Ergebnisse. Das Spektrum ihrer 
konkurrenzfähigen Exportprodukte ist oft begrenzt und der Schwerpunkt liegt auf Waren, bei denen die 
AAW-Präferenzspanne gering ist, da die MFN der EU niedrig oder sogar bei Null liegen. Das ist darauf 
zurückzuführen, dass ein Grund für ihren LDC-Status die Dominanz ihres Exportprofils durch Rohstoffe 
ist, die in Europa überhaupt nicht oder nicht in ausreichendem Maße verfügbar sind und daher eingeführt 
werden müssen (und bei denen Europa stark daran interessiert ist, einen zollfreien Marktzugang zu 
gewähren). Im Gegensatz dazu können einige größere Staaten, denen lediglich das Standard-APS zusteht, 
viel besser in der Lage sein, von den ihnen eingeräumten geringeren Zollbegünstigungen zu profitieren. 
Wie Abbildung 2 zeigt , stellen im Standard-APS Waren der Lebensmittelindustrie die Produktgruppe mit 
der größten Präferenzspanne dar, obwohl viele Waren aus dieser Produktgruppe als „empfindlich“ 
klassifiziert sind, und daher bei ihnen lediglich eine Zollminderung erfolgt, aber kein zollfreier 
Marktzugang gewährt wird. 

Die 41 LDC, die im Jahr 2008 Mitglieder der Gruppe der AKP-Staaten waren, sahen sich bis Jahresende 
2007 auch bezüglich des Faktors 3 – Möglichkeiten zur Verwendung anderer Begünstigungssysteme –
schlecht positioniert. Im Rahmen des Partnerschaftsabkommens von Cotonou verfügten sie für fast die 
Gesamtheit ihrer Ausfuhren über Marktzugangsbedingungen mit ähnlicher Begünstigung, wie in der 
AAW-Regelung vorgesehen. Daher bestanden aus kommerzieller Sicht für die AKP-Exporteure keine 
Gründe, AAW-Formulare auszufüllen, und die europäischen Importeure sahen sich nicht veranlasst, sich 
um AAW-Zolltarife zu bemühen, anstatt weiterhin die bestehenden und ihnen gut bekannten CPA-
Handelskanäle zu nutzen. 
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Damit lässt sich die allgemeinere Beobachtung belegen, dass Länder, denen im APS erhebliche 
Präferenzen zustehen, diese ungenutzt lassen, da sie innerhalb anderer Systeme einen Marktzugang 
erlangen, der genauso gut oder besser ist (s. Kasten 5). Das APS muss nicht auf seine Auswirkungen auf 
sämtliche Entwicklungsländer (oder auf alle LDC im Zusammenhang mit AAW) hin untersucht werden, 
sondern auf seine Auswirkungen auf die Länder hin, die das APS als Sicherheitsnetz benötigen.

Der Anteil der EU-Importe in dieser Kategorie, der aus Ländern stammt, die das APS als Sicherheitsnetz 
benötigen, wird durch den Faktor 4, die Bedeutung von Europa als Markt, noch weiter verringert. Für 
bestimmte Länder stellt die EU keinen wichtigen Markt dar. Im CARIS-Bericht wurde festgestellt, dass 
etwa ein Fünftel der APS-berechtigten Ländern mehr als 50 % ihrer Exporte in der EU absetzen, aber der 
Anteil der Länder, die weniger als 20 % ihrer Ausfuhren nach Europa liefern, mit etwas weniger als der 
Hälfte mehr als doppelt so hoch liegt.13

Der Zusammenhang der Faktoren 1, 2 und 3 zeigt sich in Abbildung 3.  Zum jeweiligen APS-System wird 
hier der Anteil der EU-Importe aus den begünstigten Ländern im Jahr 2008 aufgezeigt. 2008 beliefen sich 
die EU-Importe aus lediglich Standard-APS-berechtigten Ländern auf insgesamt 679,6 Mio. EUR (erstes 
Kuchendiagramm).14 Fast zwei Drittel davon machten Waren mit einem MFN von Null aus, für die daher 
eine Begünstigung nicht möglich war. Lediglich 4 % wurden im Ergebnis von APS-Begünstigungen 
zollfrei eingeführt, während weitere 4 % zu einem im Rahmen des APS verringerten Zoll eingeführt 

                                                  
13 CARIS, 2010 (siehe Fußnote 1) Anhang 4, Tabelle A.3.
14 Angemerkt sei, dass für einige dieser Länder eine Begünstigung außerhalb des Rahmens des APS bestehen kann, was in 

Kasten 4 näher ausgeführt wird.

Kasten 5. Das APS als „Sicherheitsnetz"
Das APS wird in Wirklichkeit von weniger Ländern genutzt, als das die Statistik zur 
Zugangsberechtigung in Kasten 1 vermuten lassen würde. Das beruht nicht auf Mängeln des APS, 
sondern darauf, dass die Exporteure der Länder ebenso andere EU-Handelssysteme verwenden 
können. Exporte aus Lesotho können derzeit beispielsweise außer dem MFN drei EU-
Handelssysteme nutzen. Wie für alle anderen Entwicklungsländer gilt für das Land das Standard-
APS. Als LDC steht Lesotho die Behandlung nach der AAW-Regelung zu. Als Unterzeichner des 
Interims-WPA EU-Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika hat es entsprechend dem WPA 
zoll- und quotenfreien Marktzugang. Die benachbarten Staaten Botsuana und Swasiland sind für zwei 
EU-Systeme begünstigt: das Standard-APS und das WPA. Das Nachbarland Südafrika kann 
ebenfalls zwei EU-Systeme nutzen: das Standard-APS und sein bilaterales FHA mit der EU. In der 
Praxis werden überlappende Systeme, die weniger vorteilhaft sind, wie in diesem Fall das Standard-
APS, von den Exporteuren ignoriert.

Anders gesagt, viele im Rahmen des Standard-APS begünstigte Länder werden das System nicht 
nutzen – was nicht auf dessen inadäquate oder fehlerhafte Struktur zurückzuführen ist, sondern 
darauf, dass ihnen bessere Regelungen zur Verfügung stehen.  Genauso ist es für viele Länder, die 
für APS+ oder AAW qualifiziert sind, nicht erforderlich, von diesen Gebrauch zu machen, wenn 
andere Regelungen ebenso gut oder besser sind. Deshalb sollte man das APS am besten als ein 
Netz für Entwicklungssicherheit betrachten, das sicherstellt, dass alle Entwicklungsländer zumindest 
einen günstigeren Zugang zur EU erhalten als Staaten, die lediglich aufgrund der Meistbegünstigung 
Handel treiben (hauptsächlich Industriestaaten). Ebenso erhalten die LDC und die APS+-begünstigten 
Länder ein Sicherheitsnetz, das eine höhere „Mindestbegünstigung“ enthält. Falls diese Länder 
außerhalb des APS auf ein günstigeres System zurückgreifen können, wie z. B. ein WPA, so sind sie 
nicht gezwungen, das APS-Sicherheitsnetz zu nutzen, das für diejenigen da ist, die es benötigen.
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wurden. 5 % der Waren wurden nicht im Rahmen des APS, sondern im Rahmen von FHA zollfrei 
importiert, denen einige der begünstigten Länder angehören.

Die Einfuhren aus Ländern, die für die APS+ in Frage kommen, fielen wesentlich geringer aus: weniger 
als 4 % des Gesamtumfangs im Rahmen der normalen APS-Präferenzbehandlung. Ein vergleichbarer 
Anteil (61 %) bestand aus Waren mit einem MFN-Zollsatz von Null, für die daher Präferenzvorteile im 
Rahmen des APS entfielen. Der Anteil an Waren, die im Rahmen der Meistbegünstigung zollpflichtig 
gewesen wären, aber innerhalb von APS+ zollfrei importiert wurden, liegt mit 22 % fast sechs Mal so 
hoch. Allerdings fielen weitere 13 % nicht unter das APS+ und wurden daher mit den vollen MFN belegt; 
3 % wurden unter APS+ begünstigt, aber trotzdem auch mit Zöllen belegt (s. Fußnote 8) 

Bei der AAW-Regelung ist die Lage ähnlich. Die EU-Importe aus LDC bewegten sich auf demselben 
Niveau wie die Einfuhren aus den Ländern mit ASP+; ein Großteil (63 %) bestand aus Waren mit 
einem MFN-Satz von Null, die daher auch keine Begünstigung erhielten. Die nächstgrößere 
Warengruppe (23 %) wäre ohne das APS mit dem MFN-Satz belegt worden, konnte aber aufgrund des 
APS zollfrei importiert werden. Weitere 6 % erhielten im Rahmen einer anderen Regelung 
zollfreien Marktzugang, die restlichen 6 % wurden allerdings mit einem positiver MFN-Zollsatz 
belegt. Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass einige Übergangshindernisse bei Reis und Zucker 
verblieben waren oder darauf, dass die Händler sich für ihre Lieferungen nicht um AAW-Behandlung 
bemüht hatten – eine Möglichkeit, die nachfolgend noch einmal aufgegriffen wird. 

Insgesamt konnte das APS lediglich für ein Drittel der europäischen Importe aus APS-berechtigten 
Ländern eine Begünstigung bieten, da für zwei Drittel dieser Importe der MFN-Satz bei Null liegt. Dieser 
Anteil reduzierte sich ebenfalls dadurch noch stärker, dass für einen Teil der Einfuhren (zwischen 6 % bei 
der AAW-Regelung und 22 % beim normalen APS) der volle MFN-Satz fällig wurde. Dass war entweder 
auf den Verzicht der Händler auf die Nutzung von Präferenzen zurückzuführen, oder aber, was besonders 
im Zusammenhang mit der normalen APS-Regelung und APS+ zutraf, darauf, dass die Waren nicht unter 
das Schema fielen. Der Anteil an den Importen, der tatsächlich im Rahmen des APS oder eines anderen 
Systems begünstigt wurde, bewegte sich zwischen 13 % beim allgemeinen APS, 25 % bei der APS+- und 
29 % bei der AAW-Regelung.



Reform des Allgemeinen Präferenzsystems

PE469.728 22/37 DV\872308DE.doc

DE

2.3 Die tatsächlichen Auswirkungen des 
APS

Im CARIS-Bericht wurden stark positive Belege für positive Wirkungen des APS gefunden. Sie zeigen, 
dass Präferenzen wirksam Exporte und Wohlstand der LDC erhöhen können, dass die Nutzungsraten 
meist hoch liegen, dass LDC-Exporteure von den Präferenzspannen profitieren und Länder, die einen

APS+-Status wünschen, sich um die 
Ratifizierung der entsprechenden Abkommen 
bemühen.

Zu den wichtigsten Ergebnissen zählt 
ebenfalls, dass die Ausführer von höheren 
Preisen profitieren können. Das APS stellt 
letztlich eine Einfuhrsteuersenkung dar, doch 
bisher liegen nur wenige Informationen 
darüber vor, wie sich dies auf die Akteure in 
der Lieferkette verteilt: Verbraucher, 
Einzelhändler, Importeure, Verlader, 
Exporteure und Produzenten. Dem CARIS-
Bericht zufolge erhalten die Exportländer 
zwischen 50 % und 100 % der Transfers. 
Außerdem wurde eine günstige Auswirkung 
auf die Entwicklung der Ausfuhren 
festgestellt. Die Zunahme von Handel und 
Investitionen im Austausch mit der EU ist in 
den vergangenen Jahren bei den begünstigten 
Ländern höher ausgefallen als bei den nicht 
begünstigten Ländern. Die Zunahme des 
Handels bewegte sich zwischen 10 % für die 
Gruppe der CPA-Staaten und fast 30 % für die 
Gruppe der Staaten, die für APS+ in Frage 
kommen. Trotz dieser Zunahme des Umfang 
der Ausfuhren und der entsprechenden 
Einnahmen enthält der Bericht kaum Belege 
dafür, dass die Präferenzsysteme der EU zu 
einer Produktdiversifizierung der Exporte 
geführt haben.

Ein damit in Verbindung stehendes Ergebnis 
wird nach den Ausführungen im 
vorangegangenen Unterabschnitt nur wenig 
erstaunen: Die Wirkung der APS-Systeme 
konzentriert sich auf eine kleine Anzahl von 
Ländern, die ein beschränktes Sortiment von 
Gütern ausführen. Das liegt daran, dass die 
Systeme eine signifikante Präferenzspanne 
lediglich für eine kleine Anzahl von 

Abbildung 3. Nutzung der Präferenzen nach 
Art der Regelung, 2008
Quelle: Nach Angaben aus CARIS, 2010: Tabelle 2.7.
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Warengruppen bieten, die nur von einer begrenzten Zahl von Ländern ausgeführt werden, die nicht 
außerhalb des APS im Rahmen einer anderen Handelsregelung über einen gleichrangigen oder besseren 
Marktzugang verfügen. Als Schlussfolgerungen aus den Modellierungen von CARIS ergibt sich, dass 
unter den Ländern mit AAW-Regelung Kambodscha und Bangladesch am stärksten profitieren, während 
unter den APS+-Ländern Ecuador und Costa Rica die größten Gewinner sind. In Ländern, die lediglich 
über Begünstigung nach APS verfügen, fallen die Wohlstandseffekte aufgrund der relativ kleinen 
Präferenzspanne erheblich geringer aus. Die größten expansiven Wirkungen traten in der Textil-, 
Bekleidungs- und Lederwarenindustrie in Kambodscha und Pakistan auf (sowie in Regionen, die ebenfalls 
außerhalb des APS Präferenzen nutzen können – Süd- und Osteuropa, Nordafrika). Weiterhin traten 
signifikante Auswirkungen auf Handel und Output bei einer Teilgruppe von landwirtschaftlichen 
Produkten ein (besonders bei Obst und Gemüse in Ecuador, Costa Rica und Argentinien). 

CARIS stellt fest, dass in fünf Sektoren die im Rahmen der APS-Regelungen importierten Waren mehr als 
20 %15 der Gesamtimporte der EU ausmachen: Schuhe (28 %), Bekleidung (20 %), tierische und 
pflanzliche Fette (28 %), Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs (23 %) und Häute (20 %). In 
weiteren drei Sektoren machen sie mehr als 10 % der EU-Importe aus: Kunststoffe (14 %), Waren der 
Lebensmittelindustrie (13 %) und Textilien (11 %). Die AAW-Regelung hat besondere Bedeutung im
Bekleidungssektor (Abschnitt XIb) und umfasst 7 % aller Importe (dieser Wert umfasst nicht die Importe 
aus LDC, die mit Präferenzen außerhalb des APS eingeführt werden). 

Diese Konzentration der APS-Vergünstigungen für Exporteure auf eine kleine Anzahl von Exporteuren 
könnte die Art und Weise erklären, wie die Auswirkungen bei den Beteiligten in der EU wahrgenommen 
werden. Insgesamt fallen die Auswirkungen auf die EU gering aus, wie man dies in Anbetracht des 
geringen Exportanteils aus den wettbewerbsfähigeren Staaten, die aufgrund des APS niedrigere Zölle 
zahlen, auch erwarten würde. CARIS führte mithilfe des General Equilibrium Modelling eine Reihe von 
Simulationen zu einer weiteren Liberalisierung durch. Dazu gehörte als eine Extremkonstellation die 
Abschaffung des APS und als andere Extremkonstellation die Aufhebung aller Zölle auf Importe aus 
Ländern, die unter die APS-Regelung fallen. Eine der Schlussfolgerungen lautete  dass die aggregierten 
Auswirkungen auf den Wohlstand in der EU bei allen betrachteten Szenarien unerheblich sind. (S. 10, 
Ziffer 29). Gleichzeitig können APS-Importe bei Sektoren, in denen sie sich konzentrieren, einen 
signifikanten Wettbewerbsdruck auf die einheimischen Lieferanten ähnlicher Waren ausüben. Die 
öffentlichen Konsultationen zum APS zeigten deutliche Unterschiede in der Sichtweise zwischen 
Importeuren und einheimischen europäischen Produzenten.

Ein für die Abfassung der neuen Vorschriften wichtiges Ergebnis ist, dass die Nutzungsrate meist hoch ist, 
allerdings nicht für alle Länder, und positiv mit der Höhe des Zolls und der Größe der Präferenzspanne 
korreliert. Die Verfasser des Berichts kommen zu dem Ergebnis, dass die unvollständiger Nutzung 
„keinen wesentlichen Faktor darstellt, der die potenziellen Vorteile des bestehenden APS vermindert“.16

Bei den 14 APS+-Ländern lagen im Jahr 2008 die Nutzungsraten für sieben Länder über 90 %, für vier 
über 80 , für zwei über 70 % und lediglich für ein Land knapp unter 70 %.17 Bei den viel größeren 
Gruppen der Länder, die unter den beiden anderen Systemen förderfähig sind, sieht die Situation 
wesentlich komplexer aus, wie die Tabellen 3 und 4 belegen, die jeweils die Länder mit AAW-Regelung 
und mit Standard-APS umfassen. In ihnen wird für ausgewählte Länder die Beziehung dargestellt 

                                                  
15 . Bei Rundung auf ganzzahlige Werte.
16 CARIS, 2010 (siehe Fußnote 1 , Ziffer 27.
17 Bolivien, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Georgien, Guatemala, Honduras, Mongolei, Nicaragua, Panama, 

Peru, Sri Lanka und Venezuela.
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zwischen der Inanspruchnahme des APS und dem Anteil ihrer Exporte, der durch das Schema tatsächlich 
begünstigt wird (es liegt ein positiver MFN vor, der von dem Land jedoch nicht oder nicht vollumfänglich 
gezahlt wird, da eine Förderfähigkeit nach dem APS besteht). Es liegt ein positiver MFN vor, der von dem 
Land jedoch nicht oder nicht in voller Höhe gezahlt wird, da Förderfähigkeit nach der APS-Regelung 
besteht. Daher wird bei einem Land, das in der Tabelle auf der rechten Seite zu finden ist, ein hoher Anteil 
der Exporte tatsächlich begünstigt, die Länder auf der linken Seite von Tabelle 3 (AAW-Regelung) 
dagegen exportieren einen hohen Anteil von Gütern in die EU, die nach der MFN-Regelung zollfrei sind. 
Genauso liegt die Nutzungsrate bei einem Land hoch, das sich in den Tabellen im unteren Bereich 
befindet. 

Die Länder wurden entsprechend ihrem APS-Status in die beiden Tabellen aufgenommen (so dass die 
LDC in Tabelle 3 aufgeführt sind, während sich in Tabelle 4 nur die nur zur normalen APS-Regelung 
gehörenden Länderfinden). Um Probleme im Zusammenhang mit überlappenden Präferenzen zu 
vermeiden, wie sie im vorangehenden Teilabschnitt beschrieben wurden, wird in den Tabellen die 
Nutzung sämtlicher Präferenzen wiedergegeben, für die ein Land in Frage kommt. Belize beispielsweise 
wird in Tabelle 4 mit einem hohen Anteil an in Frage kommenden Ausfuhren dargestellt, von denen die 
meisten allerdings aus dem normalen APS herausfallen – das Land kommt für die APS-Regelung in 
Frage, weil es Signatarstaat des WPA EU-CARIFORUM ist.

Tabelle 3. Anwendungsbereich und Nutzung der Präferenzen: AAW 

Anteil des Handels mit der EU, der für APS oder andere Regelungen in Frage kommt
<10 <25 % <50 % <75 % <100 %

<10 % Tschad, Osttimor, 
Liberia, Somalia, 
Sudan, Niger, 
Sierra Leone 

Kiribati Tuvalu 

<25 % Samoa 
<50 % Guinea, 

Afghanistan 
Bhutan 

<75 % Benin, Angola, 
Burundi, 
Demokratische 
Republik Kongo 

Guinea-Bissau, 
Mali 

Haiti Zentralafrikanische 
Republik 

N
ut

zu
ng

100 % Ruanda, Lesotho, 
Guinea, Sao Tome 
und Principe, 
Burkina Faso 

Togo, 
Mauretanien, 
Sambia 

Komoren, 
Äthiopien, Uganda 

Eritrea, Gambia, 
Dschibuti, 
Tansania, 
Senegal, Malawi, 
Salomonen 

Madagaskar, 
Jemen, Vanuatu, 
Nepal, Mosambik, 
Kap Verde, Laos, 
Kambodscha, 
Bangladesch

Quelle: CARIS, 2010: Tabelle 3.1.

Tabelle 4. Anwendungsbereich und Nutzung der Präferenzen: Allgemeines APS-System 

Anteil des Handels mit der EU, der für APS oder andere Regelungen in Frage kommt
<10 % <25 % <50 % <75 % 100 %
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<10 % Norfolk-Inseln, 
Irak, Belarus, 
Marshall-Inseln, 
Amerikanisch-
Samoa, Bermuda, 
Wallis und Futuna, 
Nauru, 
Kokosinseln , 
Kaimaninseln, 
Britische 
Jungferninseln 

Antarktika, Niue Südgeorgien, Min. 
Out Terr., Brunei, 
Anguilla, 
Bouvetinsel 

Pitcairn, Heard und 
die 
McDonaldinseln, 
Macau, Palau, 
Tonga, Guam, 
Nördliche 
Marianen 

<25 % Tokelau Kirgisistan 
<50 % Antigua und 

Barbuda, 
Cookinseln 

St. Helena und 
Nebengebiete 

<75 % Aserbaidschan, 
China, Russland, 
Libyen, 
Neukaledonien, 
Amerikanische 
Jungferninseln, 
Republik Kongo 

Trinidad und 
Tobago 

Malaysia, 
Philippinen, 
Vereinigte 
Arabische Emirate, 
Jordanien, 
Französische 
Gebiete im 
südlichen 
Indischen Ozean, 
Thailand, 
Indonesien 

Oman, Mayotte, 
Vietnam 

Mikronesien, 
Turks- und 
Caicosinseln, St. 
Kitts und Nevis 

N
ut

zu
ng

100 % Nigeria, St. Vincent 
und die 
Grenadinen, 
Syrien, 
Kasachstan, Iran, 
Paraguay, 
Algerien, Gabun, 
Botsuana 

Katar, Bahamas, 
Saudi-Arabien, 
Uruguay, Brasilien, 
Kamerun, 
Turkmenistan, 
Ukraine, 
Argentinien, 
Tadschikistan 

Ghana, Grenada, 
Chile, Côte 
d'Ivoire, British 
Indian Ocean 
Territories, 
Suriname, 
Südafrika, Kuwait, 
Dominikanische 
Republik, 
Usbekistan, 
Niederländische 
Antillen, Mexiko, 
Aruba, Ägypten, 
Libanon 

Französisch-
Polynesien, 
Armenien, Indien, 
Montserrat, Papua-
Neuguinea, 
Barbados, Bahrain, 
Simbabwe, Kuba, 
Dominica, 
Tunesien, Guyana, 
Kenia 

Moldau, Namibia, 
Belize, Pakistan, 
Marokko, Falkland-
Inseln, Mauritius, 
Grönland, 
St. Lucia, 
Swasiland, Fidschi, 
Jamaika, 
Seychellen 

Quelle: CARIS, 2010: Tabelle 3.2.

Die Verteilung der Länder innerhalb der Tabellen fällt erwartungsgemäß aus:. Länder mit einem hohen 
Anteil in Frage kommender Ausfuhren (im Rahmen des APS oder außerhalb) haben meist die höchsten 
Nutzungsraten. Vier Fünftel der 20 Länder in Tabelle 3 mit mehr als 75 % in Frage kommender 
Ausfuhren weisen die höchsten Nutzungsraten auf. Der Anteil von Ländern mit diesen Merkmalen liegt in 
Tabelle 4 mit 58 % niedriger, aber bei fast allen Ländern in der rechten, oberen Ecke der Tabelle handelt 
es sich um sehr kleine Inselstaaten mit hoher Präferenzabdeckung und niedriger Nutzungsrate, die nur in 
sehr geringem Umfang in die EU exportieren. Eventuell bestehen für diese Länder nur geringe Anreize, 
für ihre sporadischen Exporte in die EU Präferenzen zu erlangen.18

                                                  
18 Betrachten wir beispielsweise den Fall Tuvalu aus der obersten Zelle auf der rechten Seite in Tabelle 3:. Tuvalus eigenen 

Angaben zufolge betrugen die Ausfuhren in die EU im Zeitraum 2000-2005 Null (2005 ist das letzte Jahr, für das eigene 
Exportdaten verfügbar sind). Entsprechend der Angaben der Handelspartner Tuvalus („Spiegeldaten“) für 2008 beliefen sich 
die EU-Importe aus Tuvalu insgesamt auf nur 399 000 USD und machten 10 % der von allen berichtenden Staaten 
aufgezeichneten Importe aus Tuvalu aus. 
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Obwohl laut CARIS-Bericht die APS+-Regelung die Ratifizierung der erforderlichen umwelt- und 
sozialpolitischen Übereinkommen befördert hat, sei noch zu früh, um endgültig feststellen zu können, ob 
sich die Umsetzung der Übereinkommen verbessert hat. Außerdem spielt Hilfe aus dem Ausland bei der 
Finanzierung der Umsetzungsbemühungen eine große Rolle, da viele der innerhalb der Übereinkommen 
vorgesehenen Projekte (Berichterstattung, Datensammlung, Aktionspläne usw.) hohe Kosten verursachen 
und nicht ohne Hilfe von außen umgesetzt werden können. In diesem Sinne könnte das APS+ neben den 
direkten Wirkungen auch indirekt Auswirkungen zeitigen, indem es die Geber anregt, Mittel für die 
Umsetzung bereitzustellen, die die Empfängerländer anderenfalls nicht erhalten hätten. 

2.4 Vergleich mit anderen APS-Systemen

Elf Länder verfügen über voneinander unabhängige APS, die sich daher in ihren Einzelregelungen 
unterscheiden. Die Haupteigenschaften des Schemas der EU sind mit denen anderer Länder aus 
Tabelle 5 verglichen worden. Da der Teufel sich wie immer im Detail verbirgt, sollten die Daten der 
Tabelle nur als allgemeiner Richtungsweiser dienen (die in der Tabelle enthaltene Anmerkung (f) 
belegt, dass Vorsicht geboten ist - ähnliche Einschränkungen betreffen ebenfalls die anderen APS und 
führen zu Unterschieden bei der theoretischen und der tatsächlichen Anzahl von Begünstigten).19

Beachtet werden sollte auch, dass die Zahlen aus Tabelle 5 nicht direkt mit den Werten aus den 
Tabellen 1 und 2 verglichen werden können, weil sie sich einerseits auf verschiedene Jahre beziehen, 
und ganz besonders, weil die Aggregation der Warengruppen in Tabelle 5 höher ist.20

Die drei APS-Regelungen der EU decken 173 Länder ab – eines weniger als die zwei Regelungen 
Kanadas und fünf weniger als die drei Regelungen der Türkei, aber mehr als alle anderen in der Tabellen 
vertretenen Handelsnationen.21 Die Regelungen der USA22 decken lediglich 129 Länder ab, die 
japanischen 155 Länder.

                                                  
19 Jedes einzelne APS ist kompliziert und weist Überlappungen mit anderen Präferenzregelungen auf (wie beim APS der EU). 

Die Angaben in der Tabelle 5 gehen auf den Vergleich einer einfachen Auszählung der MFN-Zollpositionen, die mit 
Präferenzen der betreffenden Regelung gefördert werden, mit der Gesamtzahl der MFN-Zollpositionen entsprechend den 
aktuellsten Listen aus der TRAINS-Datenbank der UNCTAD (die abhängig vom Land mit 8, 9 oder 10 Stellen angegeben 
werden) zurück. Dies sollte nicht als abschließende Darstellung der Nicht-EU-APS betrachtet werden. Beispielsweise 
kommen im Fall von Australien die Cook-Inseln, Fidschi, Nauru, Niue, Papua-Neuguinea, die Marshall-Inseln, die 
Mikronesische Föderation, die Salomonen und Tonga für keinerder drei APS-Regelungen in Frage, werden aber (gemeinsam 
mit Kiribati, Vanuatu, Tuvalu und Samoa, die für das APS in Frage kommen) durch die nicht zum APS gehörende „Forum 
Island Countries“-Regelung abgedeckt. Wir haben Regelungen als APS-Regelungen behandelt, deren Beschreibung in der 
TRAINS-Datenbank sie uns als passendste Analoga zum APS der EU erscheinen ließ, obwohl einige Regelungen von den 
betreffenden Ländern selbst möglicherweise als außerhalb des APS liegend eingestuft werden.

20 Die Daten für Tabellen 1 und 2 weisen die tiefste vorhandene 10-stellige Desaggregierung auf. Tabelle 5 beruht auf den 
aktuellsten, maschinenlesbaren Zolltarifen aus der TRAINS-Datenbank der UNCTAD, die im Falle der EU in 8-stelliger 
Desaggregierung vorliegen.

21 Bei Ausschluss von Doppelzählungen decken die drei Regelungen Australiens 170 Länder ab.
22 Wie häufig bei den Regelungen der EU auch, ist eine APS-Regelung der USA ausgelaufen, bevor deren Nachfolgeregelung 

beschlossen wurde. Die Überbrückungsvorschriften für einen solchen Fall sind in der EU und den USA sehr unterschiedlich. 
Das APS der USA befindet sich zurzeit (eventuell zeitweilig) außer Kraft, da der Kongress Anfang 2011 noch nicht die 
Verlängerung des US-APS und des Andean Trade Preference Act beschlossen hatte, die beide Ende 2010 ausgelaufen 
waren. Eine Prüfung der US-Zölle im Februar 2011 ergab, dass die APS-Zollsätze weiterhin erfasst werden, die Importeure 
allerdings den vollen Zollsatz zahlen müssen, mit der Möglichkeit der Rückerstattung, falls ein neues APS beschlossen und 
rückwirkend angewandt wird.
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Tabelle 5. Haupteigenschaften der APS der EU und anderer APS
Prozentsatz der MFN-Zolltariflinien 2010, die nicht 

gleich Null waren c
Markt APS-Regelung a Anzahl der 

Begünstigten b

Erfasst Zollfrei Verringerter 
Zollsatz

EU d Allgemeines APS 109 84 % 42 % 42 %
APS+ 15 85 % 82 % 3 %
APS für LDC (AAW) d 49 99,7 % 99,7 % –

Australien Allgemein (APS 1 – DCS) 109 25 % 6 % 20 %
APS 2 (DC) e 56 97 % 89 % 8 %
APS für LDC 50 100 % 100 % –

Belarus Allgemeines APS 86 25 % – 25 %
APS für LDC 49 25 % 25 % –

Kanada Allgemeines APS 125 63 % 20 % 43 %
APS für LDC 49 96 % 96 % –

Japan Allgemeines APS 106 56 % 33 % 23 %
APS für LDC 49 61 % 61 % –

Neuseeland Allgemeines APS 91 15 % 4 % 10 %
APS für LDC 50 97 % 96 % 1 %

Norwegen f Allgemeines APS 75 84 % 36 % 48 %
APS für LDC/einkommens-
schwache Länder g 64 100 % 100 % –

Russische Föderation Allgemeines APS 96 27 % – 27 %
APS für LDC 48 27 % 27 % –

Schweiz Allgemeines APS 104 84 % 62 % 22 %
APS für LDC 51 100 % 100 % –

Türkei Allgemeines APS 113 71 % 42 % 30 %
APS+ 15 72 % 72 % –
APS für LDC 50 73 % 73 % –

USA Allgemeines APS 87 51 % 51 % –
APS für LDC 42 73 % 73 % –

Anmerkungen:
(a) Die Informationen zu den verfügbaren APS-Regelungen und den jeweiligen Begünstigten stammen aus den folgenden Quellen:

EU: TARIC 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=de&Taric=&QuotaAuthorities=false&EndPub=&MeasT
ext=&Area=&Regulation=&LangDescr=&MeasType=&SimDate=20110210&StartPub=&OrderNum=&GoodsText=&ContextPath=
&Level=&Expand=false)
Australien: Australian Customs and Border Protection Service (http://www.customs.gov.au/site/page5663.asp)
Belarus, Russische Föderation: UN, 200823 (http://www.unctad.org/templates/WebFlyer.asp?intItemID =3765&lang=1). Es ist nicht 
bekannt, ob diese Informationen noch aktuell sind; Versuche, nationale Websites mit gegenwärtigen Begünstigungen aufzufinden, 
schlugen fehl.  
Kanada: Canada Border Services Agency (http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2011/01-99/countries-pays-eng.pdf)
Japan: Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten Japans (http://www.mofa.go.jp/policy/economy/gsp/explain.html#01)
Neuseeland: New Zealand Customs Service (http://www.customs.govt.nz/nr/rdonlyres/3379925b-00d7-46a1-848e-
e4d9799f9e89/0/introduction.pdf)
Norwegen: Norwegischer Zoll (http://www.toll.no/upload/Frihandel/GSP%20engelsk%202008/10%20landlist.pdf)
Schweiz: Eidgenössische Zollverwaltung (http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=Tares_Entwicklungslaender&lang=de)
Türkei: Zolltarifinformationen und -gesetzgebung der Türkei (http://www.tariff-tr.com/importregime.aspx)
USA: United States International Trade Commission (http://hts.usitc.gov/).

(b) Bei der in der #Reihe „Standard-APS“ für das jeweilige Land angegebenen Zahl bleiben die Länder ausgeschlossen, die durch andere 
aufgeführte APS-Regelungen abgedeckt werden.

(c) Berechnet nach den Zolltarifen für 2010 (oder im Falle von Belarus, Norwegen und Russland für 2009), die in der TRAINS-Datenbank 
der UNCTAD enthalten sind. 

(d) In den Angaben für Standard-APS ist Belarus, bei denen für AAW Myanmar nicht erfasst, da beide bis auf Weiteres von APS-
Begünstigungen ausgeschlossen sind.

(e) Bei Australiens APS-2-(DC)- und LDC-Regelungen bestehen erhebliche Überschneidungen. Die einzigen APS-2-Länder, die sich 
nicht auch bei der LDC-Regelung wiederfinden, sind Amerikanisch Samoa, Botswana, Französisch Polynesien, Guam, Namibia, 
Neukaledonien, die Nördlichen Marianen, Palau, Pitcairn, Tokelau und Wallis und Futuna.

(f) Präferenzen aus den zwei norwegischen APS werden erst wirksam, nachdem bestimmte Verwaltungsabläufe vollzogen sind; 
Informationen auf der Website des norwegischen Zolls zufolge (s. Anmerkung (a)), wurden diese Abläufe bisher durch 49 Begünstigte 
gemäß Standard-APS und 37 begünstigte LDC und einkommensschwache Länder absolviert.

(g) Norwegen gewährt LDC-Präferenzen ebenfalls 14 einkommensschwachen Ländern, die keine LDC sind und deren Bevölkerung unter 
75 Mio. Menschen liegt.
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Wie die EU, bieten auch sämtliche anderen Länder, die Begünstigungen gewähren, innerhalb ihrer APS 
verschiedene Regelungen an. Meist gibt es nur zwei Regelungen: eine Regelung für LDC und eine 
Regelung auf einer niedrigeren Ebene für alle anderen Entwicklungsländer, die für das APS in Frage 
kommen. Australien hat, wie die EU, zwei obere Präferenzebenen festgelegt sowie die untere 
Präferenzebene für andere vom APS erfasste Länder. Das APS der EU verfügt über ein relativ gute 
Breite, womit dessen Abdeckung der Waren gemeint ist, die mit einem positiven MFN-Zollsatz belegt 
sind (die, wie bereits ausgeführt, die einzigen Waren darstellen, für die das APS der Natur der Sache
folgend eine potenziell sinnvolle Vergünstigung bieten kann). 84 % der Linien mit positiven MFN-
Zollsatz in der EU sind vom allgemeinen APS abgedeckt. Norwegen und die Schweiz verfügen über 
denselben Erfassungsgrad, doch erreicht die untere Präferenzebene in keinem dieser beiden Länder ein 
so große Breite. Lediglich 51 % der Zolltariflinien der USA mit positivem MFN-Zollsatz werden durch 
die untere Präferenzebene des US-APS abgedeckt, im Fall von Japan liegt dieser Wert bei 56 % und im 
Fall von Kanada bei 63 %. Abgesehen von Australien, Norwegen und der Schweiz (die den LDC 
Präferenzen für sämtliche mit positivem MFN-Zollsatz belegten Artikel bieten) deckt die EU mit ihrer 
AAW-Regelung einen größeren Anteil der betreffenden Zölle ab, als das die Regelungen aller anderen 
Staaten tun; allerdings kommen einige diesem Anteil recht nahe, wie Neuseeland mit 97 % und Kanada 
mit 96 %.

Bei gleichzeitiger Betrachtung der Anzahl der vom EU-APS abgedeckten Länder und der Breite des 
EU-APS zeigt sich, dass das APS gut genutzt wird. Den Daten von CARIS zufolge übertrifft der Wert 
der im Rahmen des EU-APS eingeführten Waren den entsprechenden Wert für die USA, Kanada und 
Japan zusammengenommen. Im Jahr 2004 kamen Einfuhren im Wert von 40 Mrd. EUR für die EU-
APS-Vergünstigung in Frage, dem stehen 22 Mrd. EUR gemäß dem US-APS gegenüber, das das am 
zweithäufigsten genutzte System ist. 

Auch bezüglich der Tiefe ihrer allgemeinen APS-Präferenzen schneidet die EU nicht schlecht ab, obwohl 
die Daten in Tabelle 5 in dieser Hinsicht sehr vorsichtig zu behandeln sind: Sie müssen im 
Zusammenhang mit der Abdeckung durch Nicht-APS-Präferenzsysteme, mit der Anzahl der mit 
positivem MFN-Zollsatz belegten Erzeugnisse und mit Details wie Graduierung und Obergrenzen 
betrachtet werden. In der sechsten Spalte der Tabelle wird der Anteil des zollfreien Marktzugangs der 
entsprechenden Waren (d. h. der Waren, die mit positiven MFN-Zollsätzen belegt sind) in den einzelnen 
Präferenzsystemen verglichen. In diesen Bereich des Standard-APS der EU fallen, wie auch im Fall des 
APS der Türkei, etwa 42 % der Zolltariflinien, ein Wert, der unter dem der USA von 51 % und dem 
Schweiz von 62 %. Damit liegt der Wert aber über den 36 % für Norwegen und 20 % für Kanada (und 
weit über den viel niedrigeren Werten für Australien (6 %) und Neuseeland (4 %), worin sich vielleicht 
nur die Präferenztiefe eines Nicht-ASP-Präferenzsystems widerspiegelt). Bei der Tiefe der den LDC 
gebotenen Präferenzen liegen die wichtigsten in der Tabelle vertretenen Handelsnationen viel enger 
zusammen. Lediglich die USA (73 %) und Japan (61 %) bleiben weit hinter einem vollständigen 
zollfreien Marktzugang für Importe aus den LDC zurück. 

3 DER RAHMEN FÜR DAS APS
Im vorangegangenen Abschnitt wurden die Eigenschaften des APS und Belege für dessen Auswirkungen 
auf Handel und Investitionen dargestellt – wie aber ist es um die Wahrnehmung der Regelung durch 
Exporteure, Importeure, Produzenten und die Zivilgesellschaft in der EU und den Entwicklungsländern 
bestellt, in welchem Verhältnis steht das APS zu den MDG und zu handelsbezogener Hilfe? Diese Fragen 
sollen im folgenden Abschnitt behandelt werden. 
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3.1 Wahrnehmungen und Ansichten der Öffentlichkeit

Wie von der Kommission24 festgestellt wurde, bietet sich im Rahmen der Arbeiten an einer 
Nachfolgeregelung für das APS die Gelegenheit,

► die Ergebnisse des zurzeit gültigen Schemas zu prüfen, angesichts des durch den Vertrag 
von Lissabon geschaffenen neuen Rechtsrahmens eine Feinabstimmung vorzunehmen und 
darüber nachzudenken, wie durch eine entsprechende Gestaltung der Nachfolgeregelung 
sichergestellt wird, dass sie an die sich verändernde Bedingungen in der EU und auf den 
Weltmärkten angepasst werden kann, für die begünstigten Länder und wirtschaftlichen 
Akteure dennoch Stabilität und Berechenbarkeit garantiert, womit die Notwendigkeit 
vielfacher Veränderungen der gesetzlichen Regelung vermieden wird;

► zu sichern, dass die Vergünstigungen des APS+ mit den relevantesten 
internationalen Abkommen verknüpft und die Bestimmungen über die 
Umsetzungskontrolle verbessert werden;

► die Ziele angesichts neuer Herausforderungen und der sich aus der Veränderung 
des wirtschaftlichen Umfelds und der Entwicklungsbedürfnissen ergebenden 
Erfordernisse zu überprüfen und zu aktualisieren und 

► zu prüfen, ob die Umsetzungsmaßnahmen weiterhin der effizienten Erreichung dieser Ziele 
angemessen sind.

Vom 27. März bis 4. Juni 2010 wurde von der Kommission eine öffentliche Konsultation durchgeführt, 
um die Standpunkte von begünstigten und nicht begünstigten Ländern, Wirtschaftsverbänden, 
Gewerkschaften, Forschungseinrichtungen, NIRO, Unternehmen und Einzelpersonen kennenzulernen.25

Dazu gehörte ein Bogen mit 36 Fragen; eine Auswertung der Befragungsergebnisse findet sich in 
Tabelle 6. Im folgenden Unterabschnitt werden die Reaktionen auf die allgemeinen Fragen zu Umfang 
und Zukunft des APS zusammengefasst.

Tabelle 6. Aufschlüsselung der Ergebnisse der öffentlichen Konsultation
Antworten Quelle Anzahl
Verwertbare eingegangene Antworten Bürger 9

Wirtschaftsverbände 51
Unternehmen 34
Organisationen ohne Erwerbszweck 24
Sonstige 25

Geografische Verteilung der Befragten EU 71
Außerhalb der EU 72
Davon:
Belgien 32
Argentinien 11
Deutschland, Malaysia jeweils 10
Vereinigtes Königreich 9
Bolivien 8
Spanien 5
Indien, Myanmar, Paraguay jeweils 4
Ecuador, Finnland, Frankreich, Italien, 
Philippinen, Katar, Schweden, Uruguay jeweils 3
Österreich, Brasilien, Kambodscha, 
Kolumbien jeweils 2
Bangladesch, ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien, Litauen, Mauritius, 
Panama, Portugal, St. Vincent und die 
Grenadinen, Schweiz, Syrien, Thailand, 
Uganda, Vietnam jeweils 1
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Antworten Quelle Anzahl
Antworten nach Nutzung Keine Nutzung von APS 65

Nutzung von APS 78
Von 78 APS-Nutzern:
Allgemeines APS-System 54
APS+ 20
AAW 4

Quelle: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/146463.htm.

Laut der von der Kommission26 vorgelegten Zusammenfassung der Antworten stimmten fast alle 
Teilnehmer der Aussage zu, dass das APS weiterhin ein für Entwicklungsländer wichtiges 
Handelsinstrument ist, einige Teilnehmer wiesen darauf hin, dass das APS ihnen bei der Ausweitung 
oder Diversifizierung ihrer Handelsaktivitäten geholfen habe. Ein vergleichbarer Anteil von 
Teilnehmern erachtete die Ziele des APS als nach wie vor zutreffend, von einigen Teilnehmern wurden 
allerdings für die Zukunft Änderungen vorgeschlagen. Neben sehr speziellen Verbesserungsvorschlägen 
gab es eine Reihe von Wünschen allgemeiner Art. Einige der Befragten meinten, dass das System nur 
auf die Länder ausgerichtet werden sollte, die es tatsächlich benötigen und hochentwickelte 
Volkswirtschaften nicht begünstigt werden sollten. Andere (hauptsächlich Gewerkschaftsverbände) 
waren der Ansicht, dass eine stärkere Konzentration auf Arbeitsbedingungen und Arbeitnehmerrechte 
erforderlich sei. Es gab ebenfalls eine Reihe von Wünschen nach einem weniger komplizierten und 
transparenteren Schema, besonders bezüglich der Ursprungsregeln. Vor allem von 
Wirtschaftsverbänden wurde der Standpunkt vertreten, dass durch die multilaterale Abschaffung von 
Zöllen die Ziele Entwicklung und nachhaltiges Wirtschaftswachstum wirksamer erreicht werden 
können. Vonseiten der Unternehmen wurde ebenfalls der Stellenwert ergänzender Programme betont, 
über die handelsbezogene Hilfe angeboten wird.

Von besonders großer Bedeutung für die EU sind die Antworten auf die Frage, ob das APS aufgrund des 
Vertrags von Lissabon angepasst werden müsste. Die Aussagen hierzu fielen in etwa gleich große Blöcke 
auseinander, die jedoch nicht von der Gruppenzugehörigkeit der Teilnehmer bestimmt waren. Etwa die 
Hälfte der Teilnehmer war der Ansicht, Veränderungen seien nicht erforderlich und Kontinuität am 
wichtigsten. Die anderen Teilnehmer setzten sich für Veränderungen ein, allerdings schienen die 
konkreten Veränderungsvorschläge, obwohl diskussionswürdig, nicht von den institutionellen 
Veränderungen im Vertrag von Lissabon ausgelöst zu sein, sondern waren eher eine Wiederholung der im 
Zusammenhang mit den vorhergehenden Fragen bereits geäußerten Änderungswünsche zur zukünftigen 
Ausrichtung des APS. Die an die Kommission weitergeleiteten Änderungswünsche bezogen sich konkret 
auf verstärkte Kontrollen und Prüfungen, die sicherstellen, dass die bedürftigsten Länder begünstigt 
werden, auf Standards der Nahrungsmittelqualität und -sicherheit, auf die Wettbewerbsfähigkeit der EU-
Wirtschaft, auf Unterstützung von Investitionen in Entwicklungsländern und die Abschaffung 
internationaler Handelshemmnisse. Einer der Befragten setzte sich dafür ein, dass APS+-Anträge jetzt 
vom Europäischen Parlament diskutiert und entschieden werden sollen, ein anderer Teilnehmer dagegen 
hoffte, dass das System durch den Vertrag von Lissabon nicht komplizierter wird.

Bei der fundamentalen strategischen Frage, ob das APS bei der Bewältigung der großen 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, wie Klimawandel und Ernährungssicherheit helfen kann, waren 
die Meinungen geteilt. Die sich zustimmend äußernden Teilnehmer betonten, dass die neue Regelung 
Kriterien mit Bezug zu Klimawandel und Ernährungssicherheit enthalten sollte, außerdem sollten die 
Handelsliberalisierung und -erleichterung, die Abschaffung von Exportzöllen, der Zugang zu Rohstoffen, 
der Schutz der Rechte des geistigen Eigentums und der Schutz ausländischer Investitionen stärker ins 
Blickfeld gerückt werden. Die Vertreter der gegenteiligen Ansicht stellten die Bedeutung dieser Fragen 
nicht in Frage, bezweifelten aber, dass sie im Rahmen des APS wirksam angegangen werden können und 
warnten vor einer zu komplizierten Ausgestaltung des APS und der Überschätzung seiner Möglichkeiten.
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3.2 Das APS und die Millenniums-Entwicklungsziele

Im Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen an den UN-Gipfel zum Thema MDG im 
September 2010 wurde deutlich herausgestellt , dass Wirtschaftswachstum ... für Fortschritte bei der 
Armutsbekämpfung erforderlich sei – allerdings reiche Wirtschaftswachstum allein nicht aus.27  
Normalerweise korreliert das Wachstum positiv mit Verbesserungen beim Einkommen armer
Bevölkerungsgruppen und mit Verbesserungen bei der Nahrungsversorgung und der Aufnahme von 
Eiweiß und Kalorien.28 In einem aktuellen Bericht des Overseas Development Institute wird allerdings 
argumentiert, dass die Auswirkungen des Wachstums auf die Armut durch soziale Ungleichheit 
abgeschwächt werden ... 29

Das APS kann einen Beitrag zum Wachstum leisten – und wie CARIS nachgewiesen hat, ist dies 
tatsächlich der Fall. Durch die Unterstützung von Ländern, in denen die Regierung soziale Ungleichheit 
zu beseitigen versucht, ist mit dem APS+ auch eine Beeinflussung des Armutsniveaus möglich. Wichtig 
ist in diesem Zusammenhang die Erkenntnis, dass es von der Ungleichheit innerhalb der Länder abhängt, 
in welchem Ausmaß ein bestimmtes Wachstumsniveau zur Erreichung der MDG beiträgt, und nicht von 
den Unterschieden zwischen den Ländern. Damit beschränkt sich anders als bei einer unmittelbaren 
Verknüpfung mit spezifischen Maßnahmen zum Abbau von Ungleichheit in den begünstigten Ländern das 
Ausmaß, in dem Veränderungen im APS die Erreichung der MDG beeinflussen können. Veränderungen, 
die den kommerziellen Wert des APS erhöhen, können ein rascheres Wachstum bewirken, das wiederum 
indirekt die Erfüllung der MDG unterstützen kann. Hingegen kann sich durch Änderungen, die den 
kommerziellen Wert für einige oder alle Begünstigten verringern, mittelbar die Umsetzung der MDG 
hinauszögern. So kann beispielsweise eine größere Differenzierung innerhalb des APS (beispielsweise 
durch strengere Graduierungsvorschriften) dazu führen, dass die Handelsströme von einem Land 
weggelenkt werden, für das die Zollpräferenzen aufgehoben wurden, und somit zumindest zeitweise ein 
schnelleres Wachstum in den übrigen begünstigten Ländern bewirken. Hinsichtlich der Erreichung der 
MDG insgesamt wäre das ein „Nullsummen“-Spiel: die mittelbare Förderung von MDG-Fortschritten in 
dem einen Land würde auf Kosten des Rückgangs der mittelbaren Unterstützung des Landes ohne 
Zollpräferenzstatus gehen.
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3.3 Das APS im Zusammenhang mit Handelshilfe

Das Angebot von Handelsvorteilen für Exporteure aus ärmeren Ländern durch das APS wird damit 
begründet, ihnen zu helfen, ihre Position in bereits erschlossenen Märkten aufrechtzuerhalten und Zugang 
zu neuen Märkten zu erlangen. Damit wird anerkannt, dass der Export ein kostenträchtiges Unterfangen 
ist. Die Erkenntnis von CARIS, dass ein zufriedenstellender Anteil der Zollsenkungen der EU dem 
exportierenden Land zugutekommt, deutet darauf hin, dass das APS eine Art Finanzhilfe bietet, mit der 
diese Kosten gedeckt werden können. In dieser Hinsicht gleicht das APS konventioneller 
Entwicklungshilfe, da es Transfers aus dem Fiskus der EU-Mitgliedstaaten, die auf Zolleinkünfte 
verzichten, an die Entwicklungsländer bewirkt. Anders als konventionelle Entwicklungshilfe erfolgt die 
Hilfe hier aber an den produktiven Sektor, an die Akteure innerhalb der Lieferkette. Außerdem steht sie 
überwiegend Produzenten zur Verfügung, die voll oder weitgehend konkurrenzfähig sind. Die relativ 
bescheidenen Präferenzspannen der meisten Produkte werden die Einführer auf keinen Fall dazu bringen, 
Waren zu kaufen, die bezüglich Preis oder Qualität absolut nicht wettbewerbsfähig sind, die 
Präferenzspannen bieten aber einen gewissen Anreiz, konkurrenzfähige Produkte aus begünstigten Staaten 
zu importieren und zu helfen, dass sie die hohen, auf dem europäischen Markt erforderlichen Standards 
erreichen. Mit anderen Worten kommt das APS den „Gewinnern“ zugute; es unterstützt die 
wettbewerbsfähigsten Produzenten in den begünstigten Ländern, wenn diese Waren exportieren, bei denen 
die EU Lieferanten aus meistbegünstigten Ländern mit einem Zoll belegt.

Die Aufmerksamkeit der Doha-Entwicklungsagenda (DDA) für das Konzept der Handelshilfe hat aus 
Gründen zugenommen, die direkt mit der Zukunft des APS verknüpft sind. Die Kosten des Handels 
wurden in der DDA zu einem wichtigen Thema, da die Entwicklungsländer immer noch mit den Kosten 
der Umsetzung der vorangegangenen Uruguay-Runde konfrontiert waren und fürchteten, dass in der 
neuen Runde zusätzliche Kosten auf sie zu kämen. Besonders die Ausdehnung von Handelsregeln auf 
neue Gebiete, wie z. B. geistiges Eigentum, und die Straffung der Regeln in den bestehenden Gebieten 
hatte bereits Beschwerden hervorgerufen, dass die Kosten einer Befolgung dieser Regeln für die 
Entwicklungsländer hoch ausfielen und oft in keinem Verhältnis zum Nutzen ständen. Die 
Entwicklungsländer erklärten, dass sie keine neuen Verpflichtungen übernehmen würden, wenn sie keine 
garantierten Hilfen erhielten, um die Kosten zu tragen. Eine zweite Ursache war die Furcht einiger 
Entwicklungsländer vor einer Präferenzerosion im Gefolge der multilateralen Liberalisierung, da diese 
naturgemäß zu einem Absinken der MFN- und damit der Präferenzspannen führt. 

Im Jahr 2004 kam es zu einer Einigung zu dem ersten Problem,  den Regulierungskosten. Bezüglich der 
vorgeschlagenen neuen Regelungen zur Handelserleichterung (Behandlung der Waren an der Grenze) 
wurde vereinbart, dass Länder, die nicht die erforderliche Unterstützung und Hilfe erhielten, nicht zur 
Umsetzung der neuen Regeln verpflichtet wären. Zur Lösung der Frage der viel höheren potenziellen 
Kosten einer Erodierung der Präferenzen wurden von den Mitgliedern der WTO bei der Sitzung des 
Allgemeinen Rates im Dezember 2005 handelsbezogene Hilfen beschlossen, „um die Lieferkapazität und 
handelsbezogene Infrastruktur aufzubauen, die [Entwicklungsländer] zur Unterstützung bei der 
Umsetzung von gewinnbringender Nutzung der WTO-Abkommen und darüber hinaus bei der 
Erweiterung ihres Handels benötigen“.30 Die Mitglieder richteten ebenfalls ein System zur Prüfung und 
Kontrolle des Fortschritts bei der Erreichung der Ziele der handelsbezogenen Hilfe ein, das auf einer 
jährlichen globalen Prüfung basiert. Dabei werden Daten ausgewertet, die im Rahmen des 
Gläubigermeldeverfahrens des Ausschusses für Entwicklungshilfe der OECD für alle Hilfen gesammelt 
werden, und in den Jahren 2007 und 2008 wurden gemeinsam mit der OECD über das System 
Fragebögen an bilaterale Geber, Empfängerländer und einige internationale Institutionen versandt, die 
Informationen über die Strategien bei der handelsbezogenen Hilfe und zu geleisteten und empfangenen 
Hilfen abfragten. Die Kontrolle der handelsbezogenen Hilfen stellt ebenfalls einen Bestandteil der 



GD Externe Politikbereiche, Fachabteilung

DV\872308DE.doc 33/37 PE469.728

DE

regelmäßigen erstellten handelspolitischen Berichte der WTO dar. Trotz des Gewichts, das dem formellen 
Kontrollprozess beigelegt wird, fiel die handelsbezogene Hilfe bisher enttäuschend aus.

4 EMPFEHLUNGEN UND SCHLUSSFOLGERUNGEN
Nach unserem Verständnis der Aufgabenstellung besteht die Aufgabe dieses Abschnitts nicht darin, zu 
erwägen, ob die EU einigen oder allen Entwicklungsländern Handelspräferenzen gewähren soll oder nicht 
(d. h. ob ein APS bestehen sollte). Ziel des Berichts ist es nicht, allgemeine Argumente für oder gegen die 
Liberalisierung des Handels gegeneinander abzuwägen. Entsprechend der Themenstellung sind wir 
vielmehr gehalten,

eine Reihe von Empfehlungen und Anmerkungen zu machen, deren Anwendung zu einer besseren 
Funktion des APS beitragen kann. Besondere Aufmerksamkeit verdienen in diesem Zusammenhang 
Alternativoptionen, die in Einklang mit den grundlegenden Prinzipien und Zielen der EU (Achtung der 
Menschen- und sozialen Rechte) stehen und nutzbringend in eine überarbeitete Struktur des APS 
einfließen können.

Der folgende Abschnitt bestimmt auf den Informationen aus den vorangehenden Teilen des Berichts 
aufbauend Möglichkeiten, wie die festgelegten Ziele des APS wirksamer erreicht werden können.

4.1 Die Auswirkungen des APS

Das APS der EU stellt einen Erfolg dar. Es weist eine größere Breite und Tiefe als die meisten anderen 
APS auf und wird daher stärker genutzt als die von anderen wichtigen Handelsnationen angebotenen APS. 
Es lässt sich belegen, dass es von den Handelstreibenden geschätzt wird und die Nutzungsraten daher 
hoch ausfallen. Es liegen auch Anzeichen dafür vor, dass das APS in einigen begünstigten Ländern zu 
einer Erhöhung des Wachstumstempos bei Handel und Investitionen und einer Vergrößerung des 
wirtschaftlichen Wohlstands geführt hat.

Darauf kann man zu Recht stolz sein, doch dürfen die Beschränkungen in den Möglichkeiten des APS 
nicht aus den Augen verloren werden. Es sollte am besten als Sicherheitsnetz betrachtet werden, mit dem 
ein bestimmtes Maß an Vergünstigungen für Entwicklungsländer gesichert wird, unabhängig davon, ob
sie ein FHA mit der EU unterzeichnet haben. Die Höhe dieser „Mindestpräferenz“ variiert: Sie ist für die 
LDC am größten, niedriger für die im Rahmen von APS+ Begünstigten und am geringsten für die Länder, 
die lediglich gemäß dem allgemeinen APS in den Genuss von Vergünstigungen kommen. Nicht benötigt 
wird das Sicherheitsnetz von Ländern, die über alternative, gleichwertige oder bessere Handelssysteme 
mit der EU verfügen (in erster Linie die FHA-Partner), und es ist irrelevant für Länder, die entweder keine
Waren herstellen, die wettbewerbsfähig sind und für die eine Vergünstigung möglich wäre, oder aber nur 
in geringem Umfang nach Europa exportieren. Der CARIS-Bericht ergab eine geringe Korrelation 
zwischen den Entwicklungserfordernissen der Länder und dem Umfang der Präferenzspanne oder dem 
Grad der Präferenznutzung.

Somit lässt sich nicht vermeiden, dass sich die Tendenz der Konzentration der Vorteile aus dem APS auf 
eine kleine Anzahl von Ländern herausbildet. Dabei handelt es sich um Länder, die über keinen Zugang 
zu einem besseren Handelssystem verfügen und nicht mit hinlänglicher Wettbewerbsfähigkeit Waren nach 
Europa liefern können, für die eine kommerziell interessante Präferenzspanne besteht. Entscheidend für 
diese „kommerziell interessante“ Präferenzspanne ist Folgendes: die Höhe des dem Exporteur zur 
Verfügung stehenden Präferenzzolls und die Höhe des vom jeweiligen Wettbewerber zu zahlenden Zolls. 
Wenn die EU eine multilaterale Liberalisierung betreibt und neue FHA abschließt, werden sich daher die 
Auswirkungen des APS immer stärker auf eine abnehmende Anzahl von Produkten und Ländern 
konzentrieren.
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Bemühungen um eine Verbreiterung der Auswirkungen des APS müssen daher erhebliche Widerstände 
überwinden und umfassen Aktivitäten sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite. Die 
umfangreichsten Aktivitäten werden auf der Angebotsseite erforderlich, um den ärmeren Ländern bei 
der Vergrößerung von Spektrum und Menge der Waren zu helfen, die zu annähernd 
wettbewerbsfähigen Bedingungen hergestellt werden können. Die EU kann hier Hilfestellungen geben –
die aber Aktivitäten außerhalb des Rahmens des APS voraussetzen, beispielsweise durch 

handelsbezogene Hilfe.

4.2 Die Gestaltung des nächsten APS 

Gleichzeitig können im Zusammenhang mit dem Aufbau des APS komplementäre Maßnahmen ergriffen 
werden. Im Grunde genommen besitzt jede Maßnahme, mit der sich die Anzahl der Waren mit 
„kommerziell interessanten“ Präferenzspannen erweitert, Potenzial, die Auswirkungen des APS auf die 
Begünstigten zu erhöhen; andererseits vermindern sich damit die Vorteile, die andere Staaten daraus 
ziehen können, von denen einige in den Genuss der Vergünstigungen der AAW- und APS+-Regelungen 
kommen (siehe Kasten 6).

Kasten 6. Aus Präferenzen resultierende Begleitschäden

Vergünstigungen eines Präferenzempfängers gehen meist zu Lasten eines Wettbewerbers. 
Änderungen bei Breite und Tiefe des Standard-APS bewirken beispielsweise eine Erhöhung des 
Wettbewerbsvorteils gegenüber Lieferanten mit Meistbegünstigungs-Status und führen zu einer 
Erodierung der Präferenzen der Länder, die von AAW und APS+ profitieren. Die multilaterale 
Liberalisierung führt zu einer ähnlichen „Nullsummen“-Situation. Der CARIS-Bericht belegt in Tabelle 
2.9, dass AAW-Länder und Länder, die auf der Basis der Meistbegünstigung in die EU exportieren, 
sich in ihren Exportprofilen am ähnlichsten sind. Bei einem erfolgreichen Abschluss der Doha-Runde 
oder wenn die EU mit meistbegünstigten Ländern FHA unterzeichnet, würden die AAW-Länder eine 
Präferenzerosion erleiden. Aus der Tabelle lässt sich aber auch ablesen, dass die Exportprofile der 
Länder, die das allgemeine APS nutzen, die zweithöchste Ähnlichkeit mit denen der AAW-Länder 
aufweisen. Das ist einer der Gründe dafür, dass im CARIS-Bericht alternative Reformen 
vorgeschlagen werden, um die Auswirkungen des APS zu optimieren, wozu die Lockerung der 
Ursprungsregeln und ein viel größere Kumulation zwischen allen APS-Begünstigten zählen.

Für die LDC besteht kein Spielraum für die Erweiterung der Anzahl der abgedeckten Produkte oder für 
die Vertiefung der Präferenz, es gibt aber immer noch Möglichkeiten zur Verbesserung des APS. Die 
wichtigste Veränderung ist angesichts der schwachen Lieferkapazitäten vieler LDC die Änderung der 
Ursprungsregeln zu geringeren Anforderungen an die inländische Verarbeitung importierter Inputs hin. 
Die im Jahr 2010 eingeführten Veränderungen der Ursprungsregeln des APS stellen einen Schritt in die 
richtige Richtung dar. Es sind gezielte Anstrengungen erforderlich, um für jedes einzelne Land 
festzustellen, welche weiteren Lockerungen es den LDC ermöglichen würden, ihre Exporte in die EU zu 
diversifizieren und damit die Wirkung der AAW-Regelung zu verbreitern.

Bei APS+ und Standard-APS bestehen Spielräume für eine Erweiterung der Menge der Produkte, für die 
Begünstigungen gewährt werden und für die Abschaffung einiger oder aller verbleibenden Zölle und 
Gebühren. Dagegen wird es zwar Widerstand geben, die in der Aufrechterhaltung des Status Quo 
bestehende Alternative würde aber unausweichlich dazu führen, dass die Wirkungen des APS sich mit der 
Zeit verringern, indem ein Erodieren der Präferenzen durch multilaterale Liberalisierung und neue FHA 
erfolgt. Mit anderen Worten ist es geboten zu handeln, um das derzeitige Wirkungsniveau des APS auch 
nur aufrecht zu erhalten; für eine Erhöhung der Wirkung ist noch intensiveres Handeln erforderlich.
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Diese Frage ist entscheidend, da ein klarer Wunsch besteht, die Auswirkungen des APS auf die 
nachhaltige Reduzierung der Armut in sehr armen Staaten zu verbessern. Die öffentliche Konsultation 
ergab Forderungen nach einer Erhöhung der Vorteile des APS für die allerärmsten Länder und nach einer 
stärkeren Unterstützung der Arbeitnehmerrechte durch das Schema. Wie aus Abbildung 3 und Tabellen 4 
und 5 hervorgeht, bietet das APS vielen Ländern nur derart geringe Vorteile, dass es in keiner Weise als 
starker Hebel wirken kann, der die Regierungen zu Maßnahmen veranlasst, die sie ansonsten nicht 
ergriffen hätten. Eine Abschaffung der Begünstigungen für einige Länder durch eine strengere 
Graduierung könnte den kommerziellen Wert des gegenwärtigen Systems für andere erhöhen, aber nur in 
begrenztem Maße. In der Untersuchung von CARIS (S. 194) wird festgestellt, dass eine Änderung der 
Graduierungsschwellen „vermutlich gewisse positive Auswirkungen auf die AAW-Exporte hat“ (auf 
Kosten der förderfähigen APS-Länder), es wird aber auch gewarnt, dass dies eine „brachiale Art und 
Weise, den bedürftigsten Ländern zu helfen“ wäre und wahrscheinlich in den begünstigten Ländern 
Verzerrungen verursachen würde, die zu einer Fehlallokation der Ressourcen des begünstigten Landes 
führen könnten. 

Aus Gründen der Glaubwürdigkeit müssen Bemühungen darum, das APS zu einem wirksameren 
Instrument für die Erreichung nachhaltigen Wachstums zu formen, durch Änderungen unterstützt werden, 
die es zu einem durchsetzungsfähigeren Werkzeug werden lassen. Ohne derartige Veränderungen erbringt 
das APS weiterhin einen bescheidenen, mit der Zeit abnehmenden Beitrag zum Handelswachstum in 
einigen Entwicklungsländern, es ist aber schwer vorstellbar, dass es sich auf die politische Positionierung 
von mehr als einer Hand voll Staaten auswirkt, was auch lediglich dann der Fall sein wird, wenn 
zusätzlich zum APS Mittel fließen, die dafür aufgeschlossenen Regierungen bei der Umsetzung der von 
ihnen gewünschten Änderungen helfen. 

4.3 Die besondere Rolle des APS+

Als einzige Regelung enthält APS+ explizite Vorschriften zur Unterstützung eines politischen Rahmens in 
den begünstigten Ländern, der nachhaltige Entwicklung und Menschenrechte voranbringt. Ist man damit 
erfolgreich gewesen? Dazu wird im CARIS-Bericht festgestellt, dass das APS+ die Ratifizierung der 
entsprechenden Abkommen beschleunigt hat, dass es aber für eine Beurteilung der Auswirkungen auf die 
Umsetzung noch zu früh ist.  Die Kommission hat die Umsetzung in zwei Fällen kontrolliert und in einem 
Fall die Vergünstigungen zurückgenommen. Hätte sie noch aktiver werden sollen, und hätte das etwas 
bewirkt? Das Beispiel Sri Lanka lässt sich in zwei Richtungen interpretieren: Es zeigt, dass die 
Kommission willens und in der Lage ist, auch den letzten Schritt zu gehen, demonstriert aber ebenfalls, 
dass die Rücknahme der Vergünstigungen keinerlei Änderungen in der Haltung der Regierung bewirkte, 
die nichts unternahm, um eine Aufhebung dieser Rücknahme zu erreichen.

Bezüglich der Verwendung des APS+ bestehen für die EU zwei alternative, legitime Optionen. 

► Ein Ansatz besteht darin, dass die im APS+ gebotene zusätzliche Unterstützung Ländern, die 
diese Verpflichtungen eingehen, helfen soll, bestimmte ökologische, soziale und politische 
Ziele zu erreichen. Es versteht sich dann von selbst, dass Länder, deren Regierungen diese 
Verpflichtungen missachten, zusätzliche Unterstützung nicht benötigen und sie nicht mehr 
zum Kreis der Länder gehören sollten, die für das APS+ in Frage kommen. 

► Der andere Ansatz lautet, dass das APS+ weniger restriktiv benutzt werden sollte, um Staaten 
bei der Vertiefung und Verbreiterung ihres Engagements zu unterstützen. Entsprechend
diesem Ansatz könnten neue Anforderungen für die Zugehörigkeit zum APS+ in das 
Regelwerk aufgenommen werden und vielleicht die aktivere Beteiligung der Kommission an 
einem „Politikdialog“ mit den begünstigten Ländern festgelegt werden, um die Fortschritte
detaillierter zu kontrollieren und die APS-Zugehörigkeit schneller entziehen zu können.
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Die Zahlen im ersten Hauptteil des Berichts deuten darauf hin, dass der erste Ansatz (Unterstützung) 
realistisch ist. Die Nutzungsraten der APS+-begünstigten Länder liegen durchgehend hoch, was zeigt, 
dass die Präferenzen von ihnen als kommerziell sinnvoll betrachtet werden. 

Sie signalisieren aber, dass das APS+ in seiner gegenwärtigen Breite und Tiefe den zweiten Denkansatz 
(Politikdialog) allerhöchstens in einer Hand voll Ländern deutlich unterstützen würde. Weniger als 
7 % der Exporte der nach APS+ begünstigten Länder in die EU bestehen aus Waren, die mit einem MFN 
von 10 % oder mehr belegt sind.31 Der Verlust einer Zollbegünstigung von weniger als 10 % mag 
ärgerlich sein, aber die Auswirkungen sind nicht negativer als Wirkungen, die regelmäßig beispielsweise 
aufgrund von Wechselkursschwankungen eintreten. Regierungen, die sich nicht bereits zur Erreichung der 
dem APS+ zugrunde liegenden Ziele verpflichtet haben, werden sich vermutlich nicht in ihren 
Entscheidungen beeinflussen lassen. Das Angebot von tieferen Präferenzen würde aber den Abbau von 
Hindernissen auf sehr empfindliche Importe aus Ländern bedeuten, die gut dazu in der Lage sind, diese zu 
Marktbedingungen zu liefern.

Die Gestalter der europäischen Politik stehen vor der Entscheidung: entweder Business As Usual oder 
ein strikteres APS, das eine Liberalisierung bei einer Reihe empfindlicher Waren erforderlich macht. 
Die von der EU hinsichtlich Breite und Tiefe des nächsten APS zu treffenden Entscheidungen werden 
bestimmen, in welchem Maß das Schema das Potenzial besitzt, glaubhaft Ziele zu erreichen, die über 
eine Steigerung des Handels in einer begrenzten Anzahl von begünstigten Ländern hinausgehen. Je 
ehrgeiziger diese Ziele ausfallen, um so größere Veränderungen müssen durch die EU vorgenommen 
werden.

4.4 Empfehlungen

1. Eine Änderung des aktuellen APS ist derzeit nicht dringend erforderlich; das System bietet 
weiterhin Handelsgewinne für einen begrenzten Kreis von Entwicklungsländern, wenn auch in 
rückläufiger Zahl; wir schließen uns jedoch der Empfehlung von CARIS an, dass es im Sinne einer 
größeren Stabilität und Berechenbarkeit der Kriterien für die Einstufung als gefährdetes Land im 
Rahmen von APS+ eine Übergangsfrist von drei Jahren geben sollte, bevor ein Land seinen Status 
als gefährdetes Land verliert. 

2. Wir empfehlen, dass Änderungen am APS, die dazu gedacht sind, die Erreichung der von der EU 
unterstützten ökologischen, sozialen und politischen Ziele zu fördern, mit Änderungen einhergehen 
sollten, durch die die Regelung für einen größeren Kreis von Entwicklungsländern attraktiver wird. 
Andernfalls könnte die Nettobilanz dieser Änderungen negativ ausfallen: größere Komplexität, 
geringere Inanspruchnahme, aber keine Verbesserung hinsichtlich der Erreichung der Ziele.

3. Wir empfehlen folgende wirksamsten Änderungen, um den Handelseffekt des APS zu verstärken 
und das APS zu einem leistungsfähigeren Instrument zur Unterstützung verbesserter ökologischer, 
sozialer und politischer Normen zu machen:

a. Änderung der Ursprungsregeln, damit arme Länder mit geringer Lieferkapazität eine 
breitere Palette von Waren zu Präferenzbedingungen ausführen können;

b. Erweiterung der Anzahl der durch die APS+-Regelung begünstigten Waren und
c. Vertiefung der Präferenzspannen innerhalb der allgemeinen APS-Regelung.

4. Eine Erweiterung der Graduierungskriterien, die dazu dienen soll, APS-Präferenzen auf weitere 
Waren für weitere Länder zu streichen, würde tendenziell gewisse mäßige Vorteile für einen 
kleinen Kreis der übrigen Begünstigten mit sich bringen, würde aber kaum genügen, um sich auf 
die Erreichung ökologischer, sozialer oder politischer Ziele auszuwirken. 
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5. Wir verweisen auf die Erkenntnis von CARIS, dass es weder eine Verringerung der Zahl von
Übereinkommen (um eine Überschneidung ihrer Mandate zu vermeiden) noch eine Einführung 
weiterer Übereinkommen einleuchtend begründet werden kann.


